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Stadt Frankenau 01.04.2020 
 
 
 
 
Die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum erfährt, wie in dem Gesetzesentwurf 
beschrieben, bei der Wiederbesetzung von Arztpraxen die größten Probleme. Daher 
begrüße ich es ausdrücklich, dass Studentinnen und Studenten, die sich für den 
ländlichen Raum begeistern oder begeistern lassen, bei der Vergabe der 
Studienplätze bevorzugt werden sollen. Ob eine Quote von 10 % der Studienplätze 
als ausreichend erscheint, mag ich nicht einschätzen zu können.  
 
Der ländliche Raum benötigt im Bereich der Gesundheitsversorgung ebenso 
Investitionsförderungen. Insbesondere als ländliche Flächenkommune erhoffen wir 
uns, neben den Hilfestellungen im Bereich Personal auch Hilfestellungen für 
„kommunale“ Gesundheitshäuser/Ärztehäuser/etc.! Praxisübergaben scheitern 
oftmals wegen der Bausubstanz und dem Einrichtungsstand oder weil sie schlichtweg 
in dem privaten Wohnhaus untergebracht sind. Wir haben Rückmeldungen erhalten, 
dass sich Medizinstudenten für ihren Berufseinstieg nicht vorstellen können sich gleich 
mit dem Bau einer Praxis beschäftigen zu müssen, was sehr unterschiedliche 
Ursachen hat.  
 
Fazit: Ja, der Gesetzentwurf geht in die richtige Richtung. 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Björn Brede 
 
 
 
--------------------------------------------------- 
Björn Brede 
Bürgermeister der Nationalparkstadt Frankenau 
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Sehr geehrter Herr Promny,  
sehr geehrte Damen und Herren,  

vielen Dank für die Gelegenheit, zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
für ein Gesetz zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Hessen 
Stellung zu nehmen. Diese Möglichkeit ergreifen wir mit den folgenden An-
merkungen zum Entwurf gerne.  

Wir begrüßen es sehr, dass sich der Hessische Landtag mit dem Thema 
der hausärztlichen Versorgung und deren zukünftiger Sicherung befasst. 
Dies ist ein Thema, das auch bei der Betrachtung der bundesweiten Ent-
wicklungen und insbesondere der Einführung von Landarztquoten in meh-
reren Bundesländern auch in Hessen auf jeden Fall diskutiert werden 
muss. Wir werten den Gesetzentwurf aber in erster Linie als ein Diskussi-
onspapier, auf dessen Grundlage dieses wichtige Thema in Hessen andis-
kutiert werden könnte.  

Wir möchten aber nachdrücklich darauf hinweisen, dass eine Landarzt-
quote erst in ungefähr 15 Jahren Wirkung zeigen kann und wird. Bei einem 
idealen Verlauf von Studium und Facharztweiterbildung vergehen 12 bis 15 
Jahre, bis der Medizinstudent, der sich heute zur Niederlassung als „Land-
arzt“ verpflichtet, in der Lage ist, seine hausärztliche Tätigkeit überhaupt 
aufzunehmen. Deswegen ersetzt die Diskussion um eine Landarztquote 
nicht die Sachdiskussion um kurz- und mittelfristige Maßnahmen. Wir kön-
nen definitiv nicht so lange warten, bis die mit der Landarztquote gewonne-
nen Allgemeinmediziner ihre hausärztliche Tätigkeit aufnehmen. Insbeson-
dere erleben wir in der aktuellen Situation, wie wichtig eine qualitativ gute 
und flächendeckende Versorgung der COVID-19-Patienten ist.  

Zudem kann die mit dem Gesetzentwurf vorgesehene Landarztquote das 
zukünftige Versorgungsproblem nicht lösen, denn die Zahl der für die 
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zukünftigen „Landärzte“ vorgesehenen Studienplätze ist zu gering, um den 
zukünftigen Bedarf zu decken.  

Zunächst ist zwar festzustellen, dass die Zahl der Medizinstudienplätze in 
Hessen leicht über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich der Bundesländer 
liegt Hessen mit einem Studienplatz je 7522 Einwohner auf Platz 7. Das 
beste Verhältnis weist das Saarland mit dem Verhältnis 1:3525, das 
schlechteste Verhältnis Rheinland-Pfalz mit 1:18.999. Bremen und Bran-
denburg bieten darüber hinaus derzeit überhaupt keine Studienplätze für 
das Studienfach Medizin an.  

Auch die Gesamtzahl der Studienplätze in Deutschland ist längst nicht aus-
reichend, um den gesamten zukünftigen Bedarf in Krankenhäusern und in 
der ambulanten Versorgung zu decken. Wir erachten hier ein durchschnittli-
ches Verhältnis auf der Bundesebene von 1:6500 für erforderlich Denn au-
ßer Acht lassen darf man keinesfalls, dass weitere Effekte eintreten, bzw. 
schon eingetreten sind, die die Zahl der Studienplätze und die Verfügbar-
keit der Absolventen für die Patientenversorgung verzerren. Wir können 
nicht mehr davon ausgehen, dass ein Absolvent einen vollen Arztsitz aus-
füllt. Schon heute haben wir viele Fälle, in denen Ärzte nur noch einen hal-
ben Sitz wahrnehmen, also sich zu zweit einen Sitz teilen. Die Gründe hier-
für sind vielfältig, zu denken ist nur an die Begriffspaare Anstellung – Selb-
ständigkeit oder Teilzeit – Vollzeit. Bei der Entscheidung über die Art und 
den Umfang der ärztlichen Tätigkeit spielt selbstverständlich die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf eine große Rolle ebenso wie die Infrastruktur 
des Niederlassungsortes. Junge Familien haben ein großes Interesse an 
einer funktionierenden Infrastruktur, auch auf dem Land müssen die Ent-
wicklungschancen der Kinder mit der Verfügbarkeit von Kindergarten- und 
Schulplätzen, auch erreichbaren weiterführenden Schulen, ebenso gege-
ben sein wie ein kulturelles Angebot, ein funktionierender öffentlicher Per-
sonennahverkehr und auch lokale Einkaufsmöglichkeiten und sonstige Ver-
sorgungsangebote.  

Entgegen der Annahme des Gesetzentwurfs, dass es einer Landarztquote 
für die hausärztliche Versorgung bedarf, benötigen wir Maßnahmen, die die 
ärztliche Grundversorgung insgesamt und nicht nur auf dem Land im Blick 
haben. Denn inzwischen zeigt sich auch in den Mittel- oder Oberzentren ein 
zunehmender Bedarf an Hausärzten und, ebenso wie im ländlichen Raum, 
bis hin zu den Mittelzentren an grundversorgenden Fachärzten wie bei-
spielsweise Kinder- und Jugendärzten, Urologen oder auch Hals-, Nasen- 
Ohrenärzten. Deswegen ist unseres Erachtens keine Landarztquote, son-
dern eine Hessenquote für die genannten Fachgebiete erforderlich, die das 
gerade geschilderte Problem anpackt.  

Lassen Sie uns in diesem Kontext nochmals auf das Studienplatzangebot 
für das Fach Medizin zurückkommen. Wir haben bereits dargestellt, dass 
zwei Bundesländer gar keine Medizinstudienplätze anbieten. Von den ver-
bleibenden 14 Bundesländern haben bisher acht Bundesländer eine 
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Landarztquote eingeführt, von denen wiederum fünf Bundesländer ein 
schlechteres Verhältnis Studienplatz je Einwohner haben als Hessen und 
davon drei Bundesländern, nämlich Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen 
und Rheinland-Pfalz, sogar unter dem Bundesdurchschnitt liegen. Mit der 
Landarztquote werden dann wieder Medizinstudierende der weiteren 
Grundversorgung entzogen. Konsequent wäre es, der Einführung einer 
Landarztquote zusätzliche, neue Studienplätze gegenüber zu stellen. Nach 
unserem Kenntnisstand hat dies bislang nur Baden-Württemberg als einzi-
ges Bundesland umgesetzt.  

Bevor wir auf die einzelnen Regelungen des Gesetzentwurfs eingehen, 
möchten wir nochmals daran appellieren, die Entwicklung der Versorgung 
in ganz Hessen zu betrachten. Bereits jetzt ist absehbar, dass es zu einem 
Mangel in der ärztlichen Grundversorgung im haus- und fachärztlichen Be-
reich auch in Mittelzentren kommen wird, auch wenn er sich derzeit 
schwerpunktmäßig in der hausärztlichen Versorgung zeigt. Nach der jüngs-
ten Anpassung der Bedarfsplanung sind gerade in Hessen nur noch 15 
hausärztliche Mittelbereiche von 67 gesperrt, in den restlichen 52 Mittelbe-
reichen sind somit freie Arztsitze vorhanden, die nachbesetzt werden kön-
nen, auch wenn noch keine Unterversorgung besteht. Weder eine Be-
schränkung auf den ländlichen Raum noch auf die hausärztliche Versor-
gung halten wir für zielführend.  

zu § 1: Zielsetzung 

Wie bereits ausführlich in unseren Eingangserwägungen dargestellt, halten 
wir es für falsch, nur auf die hausärztliche Versorgung abzustellen. Auch in 
den grundversorgenden Facharztrichtungen erwarten wir eine gleichartige 
Verschlechterung der Versorgungssituation, so dass bereits jetzt auch die 
grundversorgenden Fachärzte in die Betrachtung mit einbezogen werden 
müssen.  

zu § 2: Zulassungsvoraussetzungen 

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 sieht vor, den Studienplatzbewerber einem strukturierten 
Auswahlverfahren zu unterziehen, in dem er seine persönliche und fachli-
che Eignung zur hausärztlichen Tätigkeit darlegen muss. Diese Begrifflich-
keiten sind u.E. zu weit gefasst und kaum greifbar. Wichtig wäre, dass das 
strukturierte Auswahlverfahren die Ergebnisqualität im Blick hat, es also tat-
sächlich dazu führt, dass der Studienplatzbewerber für den Hausarztberuf 
geeignet ist. Uns ist aber derzeit kein solches Auswahlverfahren bekannt, 
das valide zu einem solchen Ergebnis führt. Auch die Kriterien der fachli-
chen und persönlichen Eignung sind so abstrakt gefasst, dass das Aus-
wahlverfahren u.E. weder eine strukturierte noch eine valide Auswahl er-
laubt.  

Selbst wenn das Auswahlverfahren zu einem zunächst guten Ergebnis füh-
ren sollte, sind die Bedingungen, die an den Studienplatzbewerber gestellt 
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werden, einerseits ebenfalls wieder zu unbestimmt und grenzen anderer-
seits, leider muss man dies so direkt sagen, an den Rand der Absurdität.  

Nach § 2 Abs. 1 Ziff. 2 a) verpflichtet sich der Studienplatzbewerber, unver-
züglich nach Erhalt der Approbation eine Weiterbildung in der Fachrichtung 
Allgemeinmedizin zu absolvieren. Unverzüglich bedeutet in der juristischen 
Sprache „ohne schuldhaftes Zögern“, aber ab wann ist das Zögern schuld-
haft? Verpflichtet sich der Studienplatzbewerber, jegliche verfügbare Wei-
terbildungsstelle anzunehmen? Oder darf er dennoch eine Präferenz im 
ländlichen Bereich haben und sich seine Weiterbildungsstelle selbst aussu-
chen? Muss er eine Weiterbildungsstelle annehmen, obwohl er im Bewer-
bungsgespräch vielleicht den Eindruck hat, dass die Zusammenarbeit mit 
dem Weiterbilder nicht funktionieren wird. Wenn das Warten auf eine pas-
sende Weiterbildungsstelle zulässig sein soll, darf der Arzt in der Wartezeit 
anderweitig arbeiten, zum Beispiel im Krankenhaus? Darf er möglicher-
weise auch eine Weiterbildung in einem anderen Fachgebiet beginnen, die 
auf die allgemeinmedizinsche Weiterbildung angerechnet wird? Zu denken 
wäre hier beispielsweise an Weiterbildungen in der Kinder- und Jugendme-
dizin oder der Orthopädie. Darf eine approbierte Ärztin, die sich als Studi-
enbewerber zur Aufnahme hausärztlichen Tätigkeit verpflichtet hat, wäh-
rend der Weiterbildung in Elternzeit gehen? Oder die Annahme einer Wei-
terbildungsstelle zeitlich verzögern, weil sie schwanger wird und zunächst 
ihr Kind auf die Welt bringen und erst einmal in Elternzeit gehen möchte? 
Muss also auf die Elternzeit verzichtet werden?  

Die Verpflichtung nach § 2 Abs. 1 Ziff. 2 b) geht über die Unbestimmtheit 
der Ziffer 1 sogar hinaus. Wir halten es für absurd und lebensfremd, dass 
ein Studienplatzbewerber schon genau weiß, dass der Hausarztberuf im 
ländlichen Raum seine Bestimmung ist und er diese Bestimmung auch für 
eine nicht unerhebliche Zeit leben wird. Das Medizinstudium dauert regel-
mäßig sechs Jahre, die Weiterbildung weitere fünf Jahre. Nimmt man ei-
nige grundversorgende Facharztrichtungen hinzu, kann die Weiterbildungs-
zeit auch sechs Jahre betragen. Durchschnittlich dauert beides zusammen 
sogar 1 bis 2 Jahre länger. Wir sprechen also von mindestens 12 oder 13 
Jahren Ausbildungszeit, zu denen zehn weitere Jahre der „Landarzttätig-
keit“ kommen würden. Der Studienplatzbewerber legt sich also für die 
nächsten ungefähr 23 Jahre fest. Wir halten es für nahezu unmöglich, dass 
ein unter 20jähriger oder eine unter 20jährige bereits bei der Bewerbung 
um einen Studienplatz genau weiß, dass die hausärztliche Tätigkeit auf 
dem Land seine bzw. ihre Berufung ist, ohne die erste medizinische Vorle-
sung gehört und Berührungspunkte mit der Medizin als Studienfach oder 
gar in der praktischen Tätigkeit gehabt zu haben. Sinnvoller wäre wiede-
rum, generell die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung zu ad-
ressieren und das Medizinstudium an sich zu fördern. Die Fokussierung auf 
die ärztliche Tätigkeit in einer grundversorgenden Fachrichtung (Allgemein-
medizin oder die grundversorgenden Facharztgruppen) in Hessen auf dem 
Land sowie in Unter- oder Mittelzentren dürfte die Interessenlage von ca. 
90% der Medizinstudierenden erfassen. Eine detailliertere Festlegung kann 

5



 
 

Seite 5 von 7  

und darf man u.E. von einem Studienplatzbewerber nicht erwarten. Zudem 
sollte eine Anerkennung einer bereits in diesem Bereich erfolgte ambulante 
Weiterbildung auf den Verpflichtungszeitraum erfolgen. 

zu § 3: Besonderer öffentlicher Bedarf  

§ 3 versucht, einen besonderen öffentlich Bedarf wiederum mit Hilfe unbe-
stimmter Begriffe zu definieren. Welche Sachgründe sollen herangezogen 
werden, um den Schluss nahezulegen, dass die – ebenfalls nicht näher be-
schriebenen bestehenden oder zu erwartenden Entwicklungen – die Si-
cherstellung der hausärztlichen Versorgung gefährden? Ebenfalls einer Er-
läuterung bedürfte die „eingeschränkte Sicherstellung“. Wir möchten darauf 
hinweisen, dass es mit der Bedarfsplanung ein bundesweit gültiges, in den 
meisten Fällen wirksames Instrument für die Analyse der Versorgungssitua-
tion und notwendige Anpassung gibt. Warum nun ein hessisches Gesetz 
neue Kriterien zur Bestimmung der Versorgungssituation einführen will, die 
zudem unklar und eher der politischen Beliebigkeit anheimgestellt sind, ent-
zieht sich unserem Verständnis.  

zu § 4: Vertragsstrafe 

Die nach § 4 vorgesehene Vertragsstrafe halten wir für unangemessen. 
Wie bereits dargestellt, halten wir es für unwahrscheinlich, dass sich ein 
Studienplatzbewerber bereits auf die hausärztliche Tätigkeit im ländlichen 
Hessen festlegen kann. Wenn sich nun aber ein Bewerber zunächst einmal 
ernsthaft interessiert, wird ihn die angedrohte Strafe mit hoher Wahrschein-
lichkeit abschrecken. Diejenigen, die in einer Strafe in Höhe von 250.000 € 
keinen Hinderungsgrund sehen, können sich auch ein Studium an einer eli-
tären, privaten Universität im Ausland leisten und daher von dem Angebot 
eines in einem gesonderten Auswahlverfahren zur Verfügung gestellten 
Studienplatzes mit engen Fußfesseln für das nächste Vierteljahrhundert 
seines Lebens mit großer Wahrscheinlichkeit Abstand nehmen.  

Dies gilt u.E. auch unter der Ausnahmeregelung des Abs. 2. Denn auch 
hier stellt sich die Frage, wo die Unzumutbarkeit anfängt. Was sind famili-
äre Gründe? Was sind soziale Gründe? Fällt darunter schon die ehrenamt-
liche Trainertätigkeit im Sportverein, die aufgrund des mit der „Landarzttä-
tigkeit“ verbundenen Ortswechsels aufgegeben werden müsste? Oder die 
ehrenamtliche Tätigkeit im Altenpflegeheim oder Hospiz? Zählt zu den fa-
miliären Gründen schon der berufsbedingte Wegzug des Lebenspartners, 
dem man folgen möchte? Oder müsste die Beziehung dann schon in Form 
der Ehe oder einer eingetragenen Lebenspartnerschaft in rechtliche Bah-
nen gelenkt worden sein? Oder zählt zu den familiären Gründen erst die 
Pflegebedürftigkeit eines Elternteils? Wir halten die Ausnahmeregelung für 
in der Realität nicht anwendbar, und selbst eine nach § 6 geplante Rechts-
verordnung kann die Begrifflichkeiten nicht eindeutig präzisieren.  
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Nicht berücksichtigt ist zudem die Frage, wie ein nicht freiwilliger Abbruch 
des Studiums behandelt wird. Was passiert, wenn ein Medizinstudent sein 
Studium mangels schlechter Leistungen nicht beendet. Muss er eine Ver-
tragsstrafe befürchten, weil er durchs Physikum gefallen ist? Auch hier 
zeigt sich, dass der Gesetzentwurf an der Realität vorbeigeht und Lücken 
aufweist. 

zu § 5: Bewerbungs- und Auswahlverfahren  

An dieser Stelle wiederholen wir unsere Kritik zu § 2 Abs. 1, die hier eben-
falls zutrifft. Während § 2 Abs. 1 (und auch § 5 Abs. 4 Ziff. 4) vom struktu-
rierten Auswahlverfahren spricht, regelt § 5 Abs. 4 Ziff. 1 einen fachspezifi-
schen Studierfähigkeitstest. Wie soll dieser Test aussehen? Soll es der 
sog. Medizinertest sein? Oder ein eigens für das hessische Auswahlverfah-
ren neu entwickelter Test? Auch hier stellt sich wieder die Frage, welches 
Ergebnis der Test haben soll. Denn auch der Medizinertest sagt nichts dar-
über aus, ob der Studienplatzbewerber die persönliche und fachliche Eig-
nung mitbringt, ein guter (Haus-)Arzt zu werden. Er lässt allenfalls Aussa-
gen zur Lern- und Studierfähigkeit des Bewerbers zu, letztlich also ob er 
den intellektuellen Anforderungen eines Medizinstudiums gewachsen ist. 
Hieraus aber Schlüsse für die Eignung als Landarzt zu ziehen, geht über 
die Aussagefähigkeit eines solchen Test weit hinaus. Denn der Hausarzt 
muss beispielsweise neben dem medizinischen Sachverstand auch ein er-
hebliches Maß an Empathie mitbringen und, ganz im Gegensatz beispiels-
weise zum Pathologen, eng und direkt mit Menschen arbeiten wollen.  

Die unter Ziff. 2 genannten Kriterien sind ebenfalls wenig aussagekräftig. 
Während der Rückgriff auf eine einschlägige Berufsausbildung oder Berufs-
tätigkeit noch nachvollziehbar erscheint, kommen bei einschlägigen ehren-
amtlichen Tätigkeiten oder Praktika doch erhebliche Zweifel auf. Soll der 
Erste-Hilfe-Kurs, der zur Erlangung des Führerscheins notwendig ist, schon 
als einschlägiges Praktikum gewertet werden? Vermutlich nicht, aber würde 
eine Tätigkeit bei der Jugendfeuerwehr schon Berücksichtigung finden?  

Zudem stellt sich die Frage nach der Gewichtung. Wir verstehen das Ziel, 
möglichst geeignete Kandidaten zu finden und Kriterien für ihre Auswahl 
aufzustellen. Die Kriterien der Ziffern 2 und 4 sind aber wertlos, wenn der 
Studienplatzbewerber das Medizinstudium nicht bewältigt. Leider zeigt sich 
auch immer wieder, dass die Abiturnote und damit das in Ziffer 3 genannte 
Kriterium die einzig messbare Größe ist, die eine Einschätzung über die 
Bewältigung des Medizinstudiums, also die Studierfähigkeit zulässt. Leider 
ist es so, dass Medizinstudierende mit Abiturnoten jenseits der 2,0 erheb-
lich häufiger das Studium abbrechen als Studierende mit einem besseren 
Abitur. Das ändert wohl auch ein Auswahlverfahren nicht. 

Insgesamt halten wir den vorliegenden Gesetzentwurf für untauglich, um 
langfristig Versorgungsprobleme in der haus- und fachärztlichen Grundver-
sorgung zu lösen. Viel wichtiger wäre es, die Allgemeinmedizin und die 
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grundversorgenden Facharztrichtungen schon im Studium hervorzuheben 
und auch in der Weiterbildung stärker hervorzuheben.  

Nicht mit dem Versprechen auf den einfacheren Zugang zum Studium in 
Kombination mit einem vertraglich vereinbarten Zwang lassen sich zukünf-
tige Haus- und Fachärzte für die Versorgung gewinnen, sondern durch Mo-
tivation und Werbung im frühen Stadium.  

Sollte man dann zusätzlich ein Gesetz über eine Hessenquote anstreben, 
die wir ja grundsätzlich im Kontext mit anderen Bundesländern befürworten, 
enthält unser Schreiben neben der Kritik ja auch vielfältige Hinweise für 
eine dann sachgerechte Ausgestaltung. 

Mit freundlichen Grüßen 

      
Frank Dastych Dr. med. Eckhard 
Vorstandsvorsitzender Stellv. Vorstandsvorsitzender 
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 Frankfurt, 07.05.2020 
 
 
Stellungnahme zum Gesetzentwurf der SPD-Fraktion zum Gesetz zur Sicherstellung der 
hausärztlichen Versorgung in Hessen 
 
Sehr geehrter Herr Promny, 
 
wir bedanken uns für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum Entwurf für ein Gesetz zur 
Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung einbringen zu dürfen.  
 
Grundsätzlich begrüßt der VdK Hessen-Thüringen die Einführung einer „Landarztquote“, um 
die hausärztliche Versorgung in Hessen zu sichern. 
 
Die Landesregierung hatte die Einführung einer solchen Quote bereits im Koalitionsvertrag 
angekündigt, aber bisher nicht umgesetzt. Einige Bundesländer, wie beispielsweise Nordrhein-
Westfalen, haben eine „Landarztquote“ bereits eingeführt.  
 
Der vorliegende Gesetzentwurf sieht mit der Einführung der Quote neue 
Zulassungsvoraussetzungen bzw. ein neues Auswahlverfahren vor. Der VdK begrüßt dieses 
sehr. Damit würde eine langjährige Forderung, dass es bei der Vergabe von 
Medizinstudienplätzen nicht vornehmlich auf den Notendurchschnitt ankommen darf, sondern 
auch andere Kriterien entscheidend sein müssen, etwa die persönliche Eignung für den Beruf 
des Arztes einschließlich vorheriger Berufserfahrung, umgesetzt werden.  
 
Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass die Einführung einer Landarztquote nicht der 
einzige Weg sein kann, um das Problem des Hausärztemangels auf dem Land zu bekämpfen.  
Vielmehr braucht es kommunale Anreizprogramme zur Förderung der Niederlassung von 
Ärzten auf dem Land. Regionale Herausforderungen wie fehlende Kinderbetreuungs- oder 
Einkaufsmöglichkeiten können dabei durch eine verbesserte Infrastruktur überwunden 
werden. Finanzielle Anreize, aber auch eine gute soziale und kulturelle Infrastruktur motivieren 
Ärzte, sich in ländlichen Regionen niederzulassen. Die Akteure vor Ort – zum Beispiel 
Bürgermeister und Landräte – müssen stärker in die Verantwortung genommen werden, um 
entsprechende Infrastrukturen zu schaffen. 

Im Zuge dieser Stellungnahme fordert der VdK Hessen-Thüringen weitere Maßnahmen, die 
die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum sicherstellen könnten: 
 
 Entlastung der Hausärzte durch Gemeindeschwestern in Hessen: Um Ärzte in 

ländlichen Regionen zu entlasten, können Gemeindeschwestern im Rahmen von 

 
Hessischer Landtag 
 
Per E-Mail:  
m.sadkowiak.ltg.hessen.de und  
m.mueller@ltg.hessen.de  
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DiEVERBÄNDE DER KRANKENKASSEN 
IN HESSEN 

AOK — Die Gesundheitskasse in Hessen 
BKK Landesverband Süd 

Exäleissm mm H n vertragspof‘ essen 

Hessischer Landtag _ _ Sozialirersirihenmg_fürLandwirtscha'ft; 
Sozral— und IntegratronspolrtrscherAusschuss Forsten ur'3d Gärte'nbau (SVLFG> 
Der Vorsitzende als Landmrtschaftilche Krankenkasse 

. KNAPPSCHAFT 
glel':ln M°}”ä €;"n Regionaidirektton'Frarikfurt 

° OSSP a ' ' Verband der Ersatzkasse'n-e. v. (vdek ') 65183'Wiesbaden —Landesvertretung „Essen 7 
07.05.2020 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Sicherstellung der haus- 
-ärztlichen Versorgung in Hessen - Drucks. 2012356, — Ihr Schreiben vom 
31.03.2020, Aktenzeichen: ! A 2.17 
- Stellungnahme der Verbände der Krankenkassen u. der Ersatzkassen in Hessen 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

wir beziehen uns auf Ihr o.'g. Schreiben, mit dem Sie die Gelegenheit zu einer schriftlichen Stel- 
lungnahme geben. 

Die Verbände der Krankenkassen Und der Ersatzkassen in Hessen begrüßen es, in den Pro- 
zess eingebunden zu sein. und nehmen zu den wesentlichen Inhalten des Gesetzentwurfes wie 
folgt Stellung: 

Der Gesetzentwurf geht.zurück auf den am 31.03.2017'du'rch die Beschlussfassung des von 
der Bundesregierung beschlossenen „Masterplans Medizinstudium 2020“, dort'Maßnahme 37. 
und kmkretieiert die Rahmenbedingungen zur Einführung der „Landartuot'e"für das Land“ 
Hessen. 

Der Gesetzentwurf sieht vor‚_ dass 10 Prozent aller in Hessen zur Verfügung stehenden Medi- 
zinstudienplätze vorab für Studienbewerberinnen und -bew'erber reserviert'werden‚ die ein be- 
sonderes. Interesse an der landärztlichen Tätigkeit bekunden. Dafür gehen die Bewerberinnen 
und Bewerber die Verpflichtung ein, sich “nach Abschluss ihres Studiums in der Fachrichtung 
Allgemeinmedizin weiterzubilde'n und nach Erlangen ihres Facharzttiteis eine hausärztliche Tä— 
tigkeit in einem-unterversorgten oder von Unterversorgung' bedrohten Gebiet für einen Zeitraum 
von zehn-Jahren aufzunehmen; 

Die flächendeckende haus‘ärztliche' Versorgung ist ein wesentlicher Eckpfeiler des deutschen 
Gesuhdheitswesens. Sie muss als Basisversorgung in städtischen und ländlichen Regionen zur 
Verfüg'ungsßhen und übernimmt in einer stärker‘ fragmentierten‘ und spezialisierten Versor- 
guhgslandschaft eine wichtige Koordinierungsfunktion. Gut qu'alifizierte Hausärzte können dazu 
beitragen, die inan'spruchnahme von Fachärzten und stationären Einrichtungen zu_verringem. 

!) als gemelrlsamer— Bevollmädrtigter gem. 5.212 Abs.—5 Satz 6 ff. see v für" die Ersatzkas‘sen 
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Gesamtbewertung zum Gesetzentwurf: 

Die Verbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen in Hessen bewerten das Vorhaben ins- 
gesamt grundsätzlich positiv, da zukünftig auftretende Versorgungsprobleme nur mit einer aus— 
reichenden Zahl von Medizinstudienplätzeh in der Gegenwart vermieden werden können.. Aus 
Sicht der Verbände-der Krankenkassen und der Ersatzkassen in Hessen müssen daher für zu- 
künftige Hausärzte - wie in dem Gesetzentwurf aufgezeigt - alternative Zugangsmöglichkeiten 
zum Medi2instudium in Betracht gezogen werden. 

Insbesondere einzelne Vorschriften bewerten dieVerbände der- Krankenkassen und die Ersatza 
Rassen in Hessen außerdem wie folgt: 

Zu 5 2“, Zulassungsvoraussetzungen 

5 2 sieht vor, dass Studienbewerberinnen und -bewerber über eine 'Vorabquote für das Stu- 
dium der Medizin zugelassen werden können, wenn sie sich verpflichten, nach ihrem Studium 
und einer “entsprechenden einschlägigen Weiterbildung auf dem Fachgebiet der Allgemeinmedi- 
zin.tätig zu werden. Dies kann dazu beitragen, dass sich Studierende frühzeitig dafür entscheh 
den, nach“ Abschluss ihres Studiüms eine hausärztliche Tätigkeit auszuüben. und wird insofern 
positiv bewertet. 

Zu " 2Abs. 1 Nr. 2b' 3 Zulassun svoraussetzun en bei besonderem. öffentlichem Bedarf 

Laut Gesetzentwurf sollen StUdier'ende, die einen entsprechenden öffentlich-rechtlichen Vertrag 
mit dem LandHessen geschlossen haben, in Gebieten mit einem besonderen öffentlichen Be- 
darf ihre vertragsärztliChe Tätigkeit aufnehmen. Bei der Feststellung eines besonderen öffentli— 
chen Beda'rfs durch das Land Hessen wirkt alleine die Kassenärztlichen Vereinigung Hessen 
mit. Da die originäre Entscheid'ungshoheit fürdie Feststellung von Unterve'rsor9unQ oder von 
Unterversorgung bedrohter Gebiete gemäß 5-— 100 Abs-. 1 8.1 SGB V beim Landesaßschuss 
der Ärzte und Krankenkassen liegt; sollte an dieser Stelle auch die Mitwirkung des Landesaus- 
schusses der Ärzte Und Krankenkassen. alter'nativ zusätzlich die der gesetzlichen Krankenver'si- 
cherung in dem Gesetzentwurf berücksichtigt werden. 

Zu 5 5, Bewerbungs— und AusWahiver'fahren 

& 5 regelt insgesamt das Bewerbungs- und AusWahlver-fahren. Die Finanzierung erfolgt aus 
Haushaltsmitteln. Sowohl die Verfahrensregelungen als auch die Finanzierungszüord'nung wird 
von den Verbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen in Hessen ebenfalls uneinge- 
schränkt begrüßt. 

Zu 5 7, Berichtsgflicht 

Die Verbände der Krankenkassen und die ErSatzk'assen in Hessen weisen ergänzend darauf 
hin, dass im Entwurf des 5 7  eine erstmaligeBerichtspflicht an den Landtag über die Erlahrum 
gen mit dem Gesetz bis zum 31.12.2023 geregelt wird. In der Begründung zu 5 7 wird hierfür 
der 31.12.2021 genannt. Hier sollte eine“Harmohisierung der Frist erfolgen. 
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- 3 -  

Die Verbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen in Hessen bitten Sie, die vorstehenden 
Hinweise und Vorschläge zu berücksichtigen, und stehen bei Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

%‚(QC/‚fit 
Claudia Ackermann 
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Stellungnahme 
 

des Berufsverbandes Deutscher Internisten e.V. (BDI) 
 
 
 
zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Sicherstellung der hausärztli-
chen Versorgung in Hessen vom 11.02.2020 (Drucksache 20/2356)  
 
 
Wiesbaden, den 12.5.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
 
Berufsverband Deutscher Internisten e.V. (BDI)  
 
Haus der Internisten, Schöne Aussicht 5, 65193 Wiesbaden 
Telefon: +49 611 18133-0  Fax: +49 611 18133-50 
E-Mail: info@bdi.de   
 
Präsidium: Prof. Dr. med. Hans Martin Hoffmeister (Präsident), Christine Neumann-Grutzeck  
(1. Vizepräsidentin), Dr. med. Ivo Grebe (2. Vizepräsident und Schatzmeister) 
 
Geschäftsführung: Tilo Radau (Geschäftsführer), Bastian Schroeder (Stv. Geschäftsführer) 
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I. Vorbemerkungen 
 
Die hausärztliche Versorgung der Bevölkerung – besonders im ländlichen Raum – gestaltet sich zu-
nehmend schwieriger. Mit dem demografischen Wandel und der Zunahme chronischer Erkrankun-
gen in einer älter werdenden Gesellschaft steigt auch der Bedarf nach einer wohnortnahen Versor-
gung und Betreuung der Patientinnen und Patienten. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Hausärztinnen 
und Hausärzte kontinuierlich ab. Laut einer Prognose der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV) wird es im Jahr 2030 bundesweit fast 10.000 Hausärzte weniger geben als noch im Jahr 
2014.1  
 
Nach § 73 Abs. 1a Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) nehmen neben Allgemeinmedizinern 
auch Internisten (ohne Schwerpunkt) sowie Kinder- und Jugendärzte an der hausärztlichen Versor-
gung teil. Fachgruppenübergreifend sind aktuell ein Drittel der Hausärztinnen und -ärzte älter als 60 
Jahre.2 Sie scheiden in den kommenden Jahren altersbedingt aus der Versorgung aus. Im Verhält-
nis zu den feststehenden Abgängen rücken jedoch zu wenige junge Ärztinnen und Ärzte nach, die 
in der hausärztlichen Versorgung tätig sein möchten. In der Folge können viele Hausarztsitze heute 
schon nicht nachbesetzt werden. 
 
Versorgungsengpässe vermeiden  
 
Der Nachwuchsmangel hat sowohl strukturelle als auch politische Gründe. Der hausärztliche Ver-
sorgungsbereich ist überproportional stark von dem allgemeinen Trend betroffen, dass die Nieder-
lassung – konkret die Selbständigkeit in einer Einzelpraxis – für viele junge Ärztinnen und Ärzte kein 
attraktives Arbeitsmodell mehr darstellt. Besonders in ländlichen Regionen ist die hausärztliche Ein-
zelpraxis jedoch nach wie vor die dominante Versorgungsform. Hinzu kommt, dass der ländliche 
Raum auch aufgrund fehlender Infrastrukturangebote im Gegensatz zu Städten und Ballungsräu-
men als mögliches Tätigkeits- beziehungsweise Niederlassungsgebiet immer seltener in Betracht 
kommt. Aus Sicht des Berufsverbandes Deutscher Internisten (BDI) muss die Landarztquote des-
halb zwingend mit Maßnahmen flankiert werden, die diese grundsätzlichen Probleme gleicherma-
ßen adressieren.  
 
Erschwerend kommt hinzu, dass sowohl Teile der Politik als auch der Selbstverwaltung die haus-
ärztliche Versorgung weiterhin als exklusive Aufgabe der Allgemeinmedizin begreifen. Das ent-
spricht jedoch weder den Vorgaben des SGB V, noch spiegelt es die Versorgungsrealität in 
Deutschland angemessen wider. Fachärzte für Innere Medizin (ohne Schwerpunkt) sowie Kinder- 
und Jugendärzte machen mittlerweile fast vierzig Prozent der Hausärzte aus (s. Abbildung 1). 

 
1 Vgl. Kassenärztliche Bundesvereinigung, „Deutschlandweite Projektion 2030 – Arztzahlentwicklung in Deutschland“ 
(Stand 05.10.2016). 
2 Vgl. Kassenärztliche Bundesvereinigung, „Statistische Informationen aus dem Bundesarztregister“ (Stand 31.12.2019). 
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Quelle: Kassenärztliche Bundesvereinigung, Statistische Informationen aus dem Bundesarztregister, Stand 31.12.2019 

 
Zwar sind Allgemeinmediziner weiterhin die größte Gruppe innerhalb der Hausärzteschaft, jedoch 
nimmt ihr Anteil im Verhältnis zu den anderen Fachgruppen kontinuierlich ab. Bei den Weiterbil-
dungsabschlüssen verzeichnen die Allgemeinmediziner kaum nennenswerte Zuwächse, um die 
Zahl derer, die altersbedingt aus dem Beruf ausscheiden, aufzufangen. Die Innere Medizin hinge-
gen erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Infolgedessen entscheiden sich auch immer mehr In-
ternisten für eine Tätigkeit im hausärztlichen Versorgungsbereich. Seit 2013 ist der Zahl der haus-
ärztlichen Internisten um mehr als 20 Prozent gestiegen (s. Abbildungen 2 und 3). Der BDI geht da-
von aus, dass dieser positive Trend gemessen an den absoluten Zahlen noch deutlich verstärkt 
würde, wenn Internistinnen und Internisten als gleichberechtige Fachgruppe in der hausärztlichen 
Versorgung anerkannt und gefördert würden. 
 

 
Quelle: Ärztestatistik der Bundesärztekammer / *Die Anzahl der Abschlüsse „Allgemeinmedizin“ enthält auch den damals bestehenden 
Weiterbildungsabschluss „Innere Medizin und Allgemeinmedizin“ 
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Abb. 1: Fachgruppen in der hausärztlichen Versorgung (2019)
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Abb. 2: Weiterbildungsabschlüsse nach Fachgruppe (2007-2018)
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Quelle: Kassenärztliche Bundesvereinigung, Statistische Informationen aus dem Bundesarztregister 2013-2019 

 
Bislang werden Internisten und Kinderärzte bei der Konzeption von Lösungsstrategien jedoch häu-
fig nicht einbezogen. Die Förderprogramme von Bund und Ländern zur Sicherstellung der hausärzt-
lichen Versorgung richten sich in der Regel ausschließlich an (angehende) Fachärzte für Allgemein-
medizin. Darin besteht auch die große Schwäche des „Masterplan Medizinstudium 2020“. Das sorgt 
für eine unnötige Verknappung bereits vorhandener ärztlicher Ressourcen. Die gewünschten Ef-
fekte für die Sicherstellung der Patientenversorgung werden nicht erreicht. 
 
Versorgungsqualität sicherstellen 
 
Internistinnen und Internisten sind auch qualitativ eine notwendige Fachgruppe in der hausärztli-
chen Versorgung. Die Komplexität medizinischer Abläufe, die speziellen Probleme im höheren Le-
bensalter sowie die zunehmende Multimorbidität der Patienten haben die Qualifikationsanforderung 
an die hausärztliche Tätigkeit in den letzten Jahren verändert. Inhaltlich geht es weitgehend um 
Führung und Betreuung von Patienten mit chronischen und komplexen Krankheitsbildern. Dies ist 
gemäß ihrer Weiterbildung die originäre Aufgabe von Internistinnen und Internisten. Mehr als 80 
Prozent aller akuten und chronischen Erkrankungen, die in der hausärztlichen Praxis behandelt 
werden, haben einen internistischen Bezug (z.B. Diabetes mellitus, Rheuma usw.). Auch die über-
wiegende Anzahl der Notfälle in Deutschland sind internistischer Natur (z.B. Herzinfarkt, Luftnot 
usw.). Insofern ist der Facharzt für Innere Medizin auch der geeignete Facharzt, diese Notfälle zu 
erkennen. 
  
Aus Sicht des BDI kann der drohende Versorgungsmangel nicht allein von Allgemeinmedizinern be-
hoben werden. Eine flächendeckende Patientenversorgung kann nur gemeinsam von Allgemeinme-
dizinern, Internisten (ohne Schwerpunkt) sowie Kinder- und Jugendärzten sichergestellt werden. 
  
Landarztquote – grundsätzliche Überlegungen 
 
Der BDI sieht die Einführung einer Landarztquote kritisch. Die Landarztquote ist kein geeignetes In-
strument, bereits bestehende Versorgungsengpässe im hausärztlichen Bereich kurz- und mittelfris-
tig zu beseitigen. 
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Abb. 3: Fachgruppen in der hausärztlichen Versorgung (2013-2019)
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Mit der Verpflichtung von Medizinstudentinnen und -studenten setzt die Landarztquote grundsätz-
lich zum falschen Zeitpunkt an. Von Beginn des Studiums bis zur Beendigung der Weiterbildung 
vergehen im Schnitt 12-15 Jahre. Die gewünschten Effekte für die Versorgung werden im Optimal-
fall deshalb frühestens ab 2033 schrittweise eintreten. Um zeitnah Verbesserungen in der Versor-
gung herbeizuführen, müssen vorhandene Ressourcen deshalb besser mobilisiert werden. Aus 
Sicht des BDI wäre die Ausweitung der ambulanten Weiterbildungsförderung nach § 75a Abs. 1 
SGB V auf alle Facharztgruppen, die an der hausärztlichen Versorgung teilnehmen, eine sinnvolle 
ad hoc Maßnahme, um die positive Nachbesetzungsquote bei den hausärztlichen Internisten zu er-
höhen und damit den gesamten Versorgungsbereich zu entlasten. 
 
Darüber hinaus haben die wenigsten jungen Menschen zu Beginn des Medizinstudiums eine Vor-
stellung, in welchem Fachgebiet oder Versorgungsbereich sie später tätig sein wollen. Diese kon-
kreten Vorstellungen und Präferenzen entwickeln sich in der Regel erst im Verlauf des Studiums. 
Das Studium muss den Studentinnen und Studenten deshalb unvoreingenommen das Fach Hu-
manmedizin in seiner gesamten Breite vermitteln. Die Landarztquote nimmt den Studierenden diese 
Entwicklungsmöglichkeiten und vermischt sozialrechtliche Vorgaben mit Ausbildungsinhalten. Weit-
aus sinnvoller wäre es, Studierende in fortgeschrittenen Studienabschnitten, die bereits ernsthaftes 
Interesse am hausärztlichen Versorgungsbereich beziehungsweise einer Tätigkeit auf dem Land 
zeigen, mit strukturierten und guten Lehrangebote in diesem Bereich anzusprechen. Dazu gehört 
nach Meinung des BDI auch, Studierende über die fachliche Vielfalt im hausärztlichen Bereich – 
das heißt Allgemeinmedizin, Innere Medizin und Kinder- und Jugendmedizin – umfassend aufzuklä-
ren.  
 
Die Vermischung der Versorgungssituation mit der Zulassung zum Studium birgt zudem die Gefahr, 
dass Bewerberinnen und Bewerber die Quote nutzen, um überhaupt erst die Möglichkeit zu erhal-
ten, einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Damit steht die Zulassung zum Studium über dem 
genuinen Interesse, später als Hausärztin oder Hausarzt in einem unterversorgten Gebiet tätig zu 
sein. Zudem wird mit der Einführung der Landarztquote ein Studienplatz erstmalig käuflich. Auf den 
ersten Blick erscheint die Vertragsstrafe in Höhe von 250.000 € zwar hoch. Gerade für Studentin-
nen und Studenten mit ausreichend finanziellen Mittel bietet sich jedoch die Möglichkeit, sich nach 
Erhalt der Approbation aus der verpflichtenden Tätigkeit als Hausarzt herauszukaufen. Der BDI 
sieht darin eine Verletzung einer sozialverträglichen Chancengleichheit.  
 
Schließlich konterkariert die Quote Versuche, ein positives Berufsbild zu vermitteln und verstärkt 
den Eindruck, die hausärztliche Tätigkeit sei so unattraktiv, dass nur noch Zwangsmaßnahmen hel-
fen. Aus Sicht des BDI ist die Bereitschaft junger Ärztinnen und Ärzte, in den hausärztlichen Versor-
gungsbereich zu gehen, weiterhin ausreichend vorhanden. Die steigenden Zahlen der hausärztli-
chen Internisten untermauern diese Wahrnehmung. 
Die Zurückhaltung, im ländlichen Raum tätig zu werden, ist kein grundsätzliches Problem des haus-
ärztlichen Versorgungsbereiches. Sowohl die ambulante fachärztliche als auch die stationäre Ver-
sorgung auf dem Land sind ebenfalls gefährdet. Es bedarf deshalb vielmehr Lösungsansätze und 
Maßnahmen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen in ländlichen Regionen wieder attraktiver ma-
chen. 
 
Darüber hinaus verschärft die Landarztquote den Ärztemangel in anderen Versorgungsbereichen, 
wenn Studienplatzkapazitäten nicht ausgebaut werden. Eine Vorabquote sorgt lediglich für eine 
Verschiebung innerhalb der Ärzteschaft. Der BDI fordert das Land Hessen deshalb mit Nachdruck 
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auf, die Studienplätze im Fach Humanmedizin mindestens in dem Maße der geplanten Landarzt-
quote auszubauen. 
 
Landarztquote versorgungsnah gestalten 
 
Sollte der Hessische Landtag ungeachtet der Kritik an der Landarztquote festhalten, warnt der BDI 
im Hinblick auf die Entwicklung der Arztzahlen im hausärztlichen Versorgungsbereich mit Nach-
druck davor, die Landarztquote in Hessen als exklusives Förderprogramm für die Allgemeinmedizin 
zu konzipieren. Vielmehr sollten alle Fachgruppen, die § 73 Abs. 1a (SGB V) an der hausärztlichen 
Versorgung teilnehmen, gleichberechtigt in die Maßnahme einbezogen werden.  
 
Der BDI schlägt sodann vor, die Landarztquote in Hessen in Anlehnung an die Landarztquoten in 
Bayern und Nordrhein-Westfalen zu konzipieren. Beide Bundesländer haben ihre Landarztquoten 
entsprechend der Vorgaben im Sozialgesetzbuch gestaltet. Bewerberinnen und Bewerber, die sich 
im Rahmen der Landarztquote für den Studiengang Humanmedizin an den Hochschulen in der Trä-
gerschaft des Landes Hessen bewerben, erhielten somit die Wahlmöglichkeit, ihre Weiterbildung 
nach Erhalt der Approbation entweder im Fach Allgemeinmedizin, Kinder- und Jugendmedizin oder 
Innere Medizin (ohne Schwerpunkt) zu absolvieren. Damit würde aus Sicht des BDI den Studieren-
den mehr Raum für die persönliche Entwicklung gegeben und die Attraktivität des Versorgungsbe-
reiches deutlich gesteigert.  
 
Der BDI steht dem Land Hessen bei der Umsetzung einer entsprechenden Landarztquote als Part-
ner – z.B. bei der Durchführung der Auswahlgespräche – gerne zur Verfügung. 
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II. Maßnahmen des Arbeitsentwurfes im Einzelnen 
 
Zulassungsvoraussetzungen 
 
In § 2 regelt der Gesetzgeber die Zulassungsvoraussetzungen. Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2a müssen 
Bewerberinnen und Bewerber, die sich im Rahmen der sogenannten Landarztquote für den Studi-
engang Humanmedizin an den Hochschulen in der Trägerschaft des Landes Hessen bewerben, 
sich rechtlich verpflichten, nach Erhalt der Approbation ihre Weiterbildung in der Facharztrichtung 
Allgemeinmedizin zu absolvieren. 
 
BDI: 
 
Die aktuelle Regelung sieht keine Einbindung der Fächer Innere Medizin sowie Kinder- und Jugend-
medizin vor. Bewerberinnen und Bewerber haben damit nicht die Möglichkeit, ihre Weiterbildung in 
der Facharztrichtung Innere Medizin (ohne Schwerpunkt) oder Kinder- und Jugendmedizin zu ab-
solvieren, obwohl diese Fachgruppen gleichermaßen an der hausärztlichen Versorgung teilnehmen. 
§ 2 Abs. 1 Nr. 2a steht damit im direkten Widerspruch zum SGB V. 
 
Zudem spiegelt die exklusive Verpflichtung der Bewerberinnen und Bewerber auf eine Weiterbil-
dung in der Facharztrichtung Allgemeinmedizin die Versorgungsrealität in Deutschland nicht ange-
messen wider. Die Attraktivität des hausärztlichen Versorgungsbereiches wird dadurch geschmä-
lert. 
 
Der BDI lehnt die Regelung gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2a Gesetzentwurf zur Sicherstellung der haus-
ärztlichen Versorgung in Hessen ab und schlägt folgende Änderungen vor: 
  

§ 2 Abs. 1 Nr. 2a wird wie folgt geändert: 
 
unverzüglich nach Erhalt der Approbation eine fachärztliche Weiterbildung zu absolvieren, 
die nach § 73 Absatz 1a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversi-
cherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zu-
letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. August 2017 (BGBl. I S. 3214) geändert worden 
ist, zur Teilnahme an der hausärztlichen Versorgung berechtigt, und 
 
 

Bewerbungs- und Auswahlverfahren 
 
In § 5 regelt das Gesetz das Bewerbungs- und Auswahlverfahren. Gemäß § 5 Abs. 3 findet eine 
Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber nur dann statt, wenn die Anzahl der Bewerberinnen und 
Bewerber die Zahl der verfügbaren Studienplätze im Rahmen der Landarztquote gemäß § 2 Abs. 1 
übersteigt. 
 
BDI:  
 
Mit der angestrebten Regelung erfolgt keine besondere Eignungsprüfung, sofern die Anzahl der Be-
werberinnen und Bewerber die vorgesehene Studienkapazität nach § 2 Abs. 1 nicht übersteigt. Eine 
umfassende Eignungsprüfung greift damit erst, wenn die Anzahl der Bewerbungen für die 
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verfügbaren Studienplätze überschritten wird. Eine Zuteilung von Studienplätzen nach § 2 Abs. 1 
ohne Auswahlprüfung kann jedoch nicht im Sinne der Qualität sein und muss nachgebessert wer-
den. 
 
Der BDI lehnt die Regelungen gemäß § 5 Abs. 3 Gesetzesentwurf zur Sicherstellung der hausärztli-
chen Versorgung in Hessen ab und schlägt folgende Änderung vor: 
 

§ 5 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
 
Zur Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber auf die Studienplätze, die aufgrund der 
Quote gemäß § 2 Abs. 1 für das jeweilige Semester zur Verfügung stehen, findet ein ent-
sprechendes Auswahlverfahren durch die zuständige Stelle statt. 
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Stellungnahme Gesetzentwurf „Gesetz zur Sicherstellung der hausärztlichen 
Versorgung in Hessen“ 

 

Vorwort 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit einer Stellungnahme, die wir hiermit sehr gerne 
wahrnehmen. Der Hartmannbund (HB) sieht den Gesetzentwurf zur Sicherstellung der 
hausärztlichen Versorgung in Bereichen des besonderen öffentlichen Bedarfs des 
Bundeslandes Hessen als eine weitere Maßnahme zur Verbesserung der ambulanten 
Versorgung in strukturschwachen und ländlichen Regionen mit Bedenken entgegen und 
appelliert an eine umfangreichere Reform des Zulassungsverfahrens. 

So sieht der HB in der Sicherstellung der wohnortnahen hausärztlichen Versorgung und damit 
einhergehenden Bekämpfung des drohenden Ärztemangels auf dem Land ebenfalls eine 
große Herausforderung des Gesundheitssystems. 

Die Einführung einer Landarztquote kann nach unserer Auffassung nur ein ergänzender 
Vorschlag sein, um die vertragsärztliche Versorgung in der Fläche sicherzustellen.  

Grundlage für die Umstrukturierung bildet der Masterplan Medizinstudium 2020. Der 
Masterplan beinhaltet konkrete Ausgangspunkte, welche die Spezialisierung zur 
Allgemeinmedizin für die Wahl der Studierenden attraktiver machen und sie an die praktische 
Tätigkeit in einer Hausarztpraxis, insbesondere in einer Landarztpraxis, heranführen. Gerade 
hier darf nicht allein die Abiturnote ausschlaggebend sein, gleichermaßen sind Fähigkeiten wie 
Empathie und Sozialkompetenz zur persönlichen Eignung als Hausarzt nötig.  

Eine zeitnahe Umsetzung des Masterplans Medizinstudium 2020 mit allen Aspekten wird 
deshalb empfohlen. 

§ 2 Zulassungsvoraussetzungen  

• (1) Bewerberinnen und Bewerber im Studiengang Medizin an den Hochschulen in der 
Trägerschaft des Landes können im Rahmen der Vorabquote gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 2 des Staatsvertrages über die Hochschulzulassung, in der jeweils geltenden 
Fassung, zum Studium der Medizin zugelassen werden, wenn sie 1. ihre besondere 
fachliche und persönliche Eignung zur hausärztlichen Tätigkeit in einem strukturierten 
Auswahlverfahren gegenüber der zuständigen Stelle nach Maßgabe der Regelungen 
des § 5 und der aufgrund des § 6 getroffenen Regelungen nachgewiesen haben und 
2. sich durch den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags dem Land Hessen 
gegenüber verpflichtet haben, a) unverzüglich nach Erhalt der Approbation eine 
Weiterbildung in der Facharztrichtung Allgemeinmedizin zu absolvieren und b) nach 
Abschluss der Weiterbildung eine vertragsärztliche Tätigkeit aufzunehmen und für die 
Dauer von zehn Jahren in den Gebieten auszuüben, für die das Land Hessen unter 
Mitwirkung der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen einen besonderen öffentlichen 
Bedarf nach § 3 festgestellt hat.  

Grundsätzlich ist die Landarztquotenregelung zu begrüßen, auch wenn die damit verbundenen 
Risiken und Probleme nicht zu unterschätzen sind.  
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Mit Beginn des Studiums bis zum Ende der Facharztqualifikation vergehen ca. 12 Jahre. 
Ärztinnen und Ärzte, welche mittels Landarztquote ihre Approbation erlangen, stehen somit 
erst in einigen Jahren für den Einsatz in der Primärversorgung in strukturschwachen Regionen 
zur Verfügung. Es ist zu beachten, dass sich ein ohnehin kritischer Ärztemangel bis zum 
Greifen der Maßnahmen sicherlich verschärft.  

Problematisch ist auch die Festlegung der Fachrichtung mit Beginn des Studiums, welche die 
freie Berufsausübung sowie die freiheitliche Gesellschaftsordnung einschränkt, zumal sich 
erfahrungsgemäß präferierte Tätigkeitsfelder und Interessen erst im Laufe des Studiums 
herauskristallisieren.   

• (2) Die Einhaltung der Verpflichtungen nach Abs. 1 Nr. 2 wird mit einer Vertragsstrafe 
nach Maßgabe des § 4 abgesichert.  

§ 4 Vertragsstrafe  

• (1) Bewerberinnen und Bewerber verpflichten sich in einem öffentlich-rechtlichen 
Vertrag zu einer Vertragsstrafe in Höhe von bis zu 250 000 Euro, wenn sie einer ihrer 
Verpflichtungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 nicht oder nicht unverzüglich nachkommen. 

Zudem sehen wir eine akute Gefahr der Degradierung jener Studentinnen und Studenten, die 
ihre Immatrikulation durch die Landarztquote erhalten, zu „Medizinern zweiter Klasse“, zumal 
die bei Vertragsbruch erhobene Geldstrafe von bis zu 250.000 € die Möglichkeit eines 
„Erwerbens“ des Studienplatzes nicht ausschließt. Studierende können sich nach Erhalt des 
Studienplatzes durch Konventionalstrafen von ihren Verpflichtungen „freikaufen“. Die 
Quotenregelung widerspricht deshalb den Grundsätzen der sozialen Gleichstellung. 

• (2) Ausnahmsweise befreit die zuständige Stelle auf Antrag die Bewerberinnen und 
Bewerber ganz oder teilweise von der Zahlung der Vertragsstrafe nach Abs. 1, wenn 
ansonsten eine besondere Härte eintreten würde. Eine besondere Härte liegt vor, wenn 
in der Person liegende besondere soziale, gesundheitliche oder familiäre Gründe die 
Erfüllung der Verpflichtung unzumutbar machen. (3) Die zuständige Stelle kann auf 
Antrag bei der Erfüllung der Verpflichtungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 einen Aufschub 
gewähren. 

Die im Gesetz genannte Härtefallklausel ist eine restriktive Exegese der Bedingungen. Die 
ausdrückliche Nennung besonderer sozialer, gesundheitlicher oder familiärer Gründe, die eine 
besondere Härte vorliegen lassen, sind im Einzelfall zu prüfen.  

Der vertraglich verpflichtende Zeitraum von über 20 Jahren ist sehr lang, trotzdem müssen die 
jungen Menschen bereits zu Beginn ihres Studiums diesbezüglich eine Entscheidung treffen. 

Eine weniger einschneidende Option wäre eine Abstaffelung der Vertragsstrafe, welche sich 
in Form einer Reduzierung der Strafe, je nach Abbruchzeitpunkt, wiederspiegelt. Dies könnte 
zusätzlich zu einer Nachwuchsgewinnung beitragen.  

Die angestrebte Erhöhung der Studienplätze sowie eine generelle Aufwertung in der 
Reputation für die Allgemeinmedizin und die hausärztliche Versorgung im Besonderen 
erachten wir aber nicht als ausreichend, insbesondere da wir mit der Landarztquote lediglich 
das Engagement jener Studenten, die zur Erfüllung ihres Berufswunsches die Restriktionen 
der Quotenregelung hinnehmen, ausgenutzt sehen.  Da zur Bekämpfung sog. Push-Faktoren 
(fehlende Infrastruktur, Netzausbau, fehlende Kinderbetreuung, fehlende Kulturstätten etc.) in 
den betroffenen Gebieten zudem weitgehendere Reformen nötig wären, müssen neben der 
Zulassung zum Medizinstudium zusätzliche Anreize geschaffen werden. Als erstrebenswert 
evaluieren wir hierbei (neben finanziellen Anreizen) vor allem ein durchgehendes Mentoring 
während des Studiums, um den Erfolg der Maßnahme zusätzlich zu sichern. 
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Das Gesetz zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Hessen, mit Bezug auf die 
Landarztquote bei der Vergabe der Studienplätze der Medizin, wird kombiniert mit dem 
Masterplan 2020 sicherlich zu einer Entspannung der Lage beitragen. Trotzdem kann die 
Landarztquote nur das Ultima Ratio bei der Bekämpfung des Landarztmangels sein. Dabei 
sollte die oberste Priorität vor allem in der Steigerung der Attraktivität von Arbeits- und 
Lebensbedingungen in unterversorgten Regionen liegen. Einzelne Aspekte die zu besseren 
Bedingungen für die Ärzteschaft führen sind hierbei sicherlich die verringerte 
Verwaltungsarbeit und eine verbesserte Vergütung der Hausarztbesuche sowie eine positive 
Darstellung des Berufsfeldes.  

 

24.04.2020 Jeannette Hristov  
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kontinuierlichen gezielten Ausbildung durch entsprechende Curricula an ländlichen Standorten. (Walker et al. 
2012; Budhathoki et al. 2017)  
 

- Vor diesem Hintergrund sollte als Alternative zur Landarztquote erwogen werden, einen Anteil der 
Studienplätze an Studierende aus der Region zu vergeben. Innerhalb dieser Gruppe kann die Auswahl 
zur Zulassung nach den gleichen Kriterien wie außerhalb dieser Subgruppe erfolgen. 

- Über ein zielgerichtetes Ausbildungsangebot sollten positive Anreize für den Verbleib in einer 
ländlichen Region geschaffen werden.  

 
 
Sollte eine politische Entscheidung für die „Landarztquote“ getroffen wird, empfehlen wir 
 

a) eine solide Planung der Quote (als Zahl) und der Verpflichtungsdauer auf der Basis von 
Bedarfsanalysen unter Einbeziehung der zu erwartenden Freikaufseffekte.  
 

b) Vorkehrungen zu treffen, um den o.g. Gefahren zu begegnen. In diesem Kontext ist auch die Frage 
der Verpflichtungsdauer und deren Auswirkung auf die Motivation der Berufsausübung zu analysieren. 
 

c) eine Spezifizierung von § 4 Abs. 2 - Härtefallregelung bei Vertragsstrafe: Wir warnen davor, eine derart 
unbestimmte Formulierung zu wählen. Es ist verständlich und notwendig von der Vertragsstrafe in 
Einzelfällen abzusehen, aber gerade die besondere Härte bei familiären Gründen könnte zu einer 
hohen Anzahl an Härtefallanträgen führen. Es wäre wünschenswert, wenn der Gesetzestext an dieser 
Stelle konkretisiert würde. 

 
d) die Universitäten in die Lage zu versetzen und zu verpflichten, gezielte Ausbildungsangebote für diese 

Studierenden in das Curriculum zu integrieren.  

 
Die Abteilung Allgemeinmedizin, präventive und rehabilitative Medizin des Fachbereichs Medizin an der 
Philipps Universität Marburg hat langjährige Erfahrung in der Begleitung von Studierenden, die eine 
primärärztliche Versorgung anstreben. Seit 2013 wird hier das „Schwerpunktcurriculum Primärversorgung“ 
angeboten. Basierend auf diesen Erfahrungen und der internationalen Literatur sind wir überzeugt, dass 
zusätzliche Maßnahmen in Forschung und Lehre wie Seminare, Praktika, Journal Clubs und Mentoring im 
Rahmen der Primärversorgung einerseits identitätsbildend wirken und andererseits die Studierenden 
maßgeblich in ihrer Berufswahl prägen. Mit der klinischen Ausbildung sollte ein entsprechendes Curriculum 
Forschungskompetenzen vermitteln, um positive Effekte nicht nur für die unmittelbare Patientenversorgung, 
sondern auch für die zielgerichtete Weiterentwicklung in der Gesundheitsforschung in der Region zu erzielen. 
 
Die allgemeinmedizinischen Abteilungen der hessischen Universitäten haben sich auf einen gemeinsamen 
hessischen Weg verständigt, der sowohl die inhaltlich fachliche Begleitung der Studierenden, die 
Identitätsbildung einer solchen Gruppe, die regionale Einbettung sowie die Evaluation beinhaltet. Wichtige 
Eckpunkte hierbei sind 

- Die Einbindung der Universitäten zur standortspezifischen Auswahl der Bewerberinnen/Bewerber im 
Rahmen der Landarztquote 

- Die inhaltliche Ausgestaltung eines spezifischen Angebotes für die Studierenden in Form von 
Schwerpunktcurricula, Mentoring und Longitudinalpraktika über die Abteilungen für Allgemeinmedizin 

- Die Ausbildung der Studierenden in enger Anbindung an hausärztliche Praxen in ländlichen Regionen 
- Die Einbindung weiterer primärversorgender Fachgruppen, wie Kinderärztinnen/Kinderärzte, 

Hautärztinnen/Hautärzte und andere. 
- Die Berücksichtigung von spezifischen Forschungsthemen (Versorgungsforschung, klinische Studien) 

im Curriculum 
- Die wissenschaftliche Evaluation des Programms 
- Die Einbettung der Schwerpunktcurricula in die Region und deren Anbindung an die ärztliche 

Weiterbildung über die Kompetenzzentren Allgemeinmedizin 

 

36





 
- 4 - 

 

Literaturverzeichnis 

- Budhathoki, Shyam Sundar; Zwanikken, Prisca A. C.; Pokharel, Paras K.; Scherpbier, Albert J. (2017): Factors 
influencing medical students‘ motivation to practise in rural areas in low-income and middle-income countries: a 
systematic review. In: BMJ Open 7 (2), e013501. DOI: 10.1136/bmjopen-2016-013501. 

- Eley, Diann S.; Synnott, Robyn; Baker, Peter G.; Chater, Alan B. (2012): A decade of Australian Rural Clinical 
School graduates—where are they and why? In: Rural and remote health 12, S. 1937. 

- Walker, Judith H.; Dewitt, Dawn E.; Pallant, Julie F.; Cunningham, Christine E. (2012): Rural origin plus a rural 
clinical school placement is a significant predictor of medical students‘ intentions to practice rurally: a multi-
university study. In: Rural and remote health 12, S. 1908. 

 
 
 

38



 

Stellungnahme 

des Spitzenverband Fachärzte Deutschlands 
e.V. (SpiFa) vom 14.05.2020 
 

 

zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Sicherstel-
lung der hausärztlichen Versorgung in Hessen vom 11.02.2020 (Druck-
sache 20/2356) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e.V. (SpiFa) 

Postfach 12 11 47, 10605 Berlin 
Telefon: +49 30 – 40 00 96 31, Fax: +49 30 40 00 96 32 
E-Mail: info@spifa.de 
Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg, Registernummer: VR 29131 B 

Vorstand: Dr. med. Dirk Heinrich (Vorstandsvorsitzender), Dr. med. Axel Schroeder, Dr. med. Christian Albring, Dr. med. Hans-
Friedrich Spies, Dr. med. Helmut Weinhart 
Ehrenpräsident: Dr. med. Andreas Köhler  
Hauptgeschäftsführer: RA Lars. F. Lindemann 

 

39

mailto:info@spifa.de












 

Stellungnahme des SpiFa e.V. vom 14.05.2020   Seite 6 

INHALT 

 

I. Vorbemerkungen ................................................................................................................ 7 

II. Maßnahmen des Arbeitsentwurfes im Einzelnen ..............................................................14 

 

45



 

Stellungnahme des SpiFa e.V. vom 14.05.2020   Seite 7 

I. Vorbemerkungen 

Die hausärztliche Versorgung der Bevölkerung – besonders im ländlichen Raum – gestaltet 
sich zunehmend schwieriger. Mit dem demografischen Wandel und der Zunahme chronischer 
Erkrankungen in einer älter werdenden Gesellschaft steigt auch der Bedarf nach einer woh-
nortnahen Versorgung und Betreuung der Patientinnen und Patienten. Gleichzeitig nimmt die 
Zahl der Hausärztinnen und Hausärzte kontinuierlich ab. Laut einer Prognose der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung (KBV) wird es im Jahr 2030 bundesweit fast 10.000 Hausärzte we-
niger geben als noch im Jahr 2014.1  

Nach § 73 Abs. 1a Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) nehmen neben Allgemeinmedizi-
nern auch Internisten (ohne Schwerpunkt) sowie Kinder- und Jugendärzte an der hausärztli-
chen Versorgung teil. Fachgruppenübergreifend sind aktuell ein Drittel der Hausärztinnen und 
-ärzte älter als 60 Jahre.2 Sie scheiden in den kommenden Jahren altersbedingt aus der Ver-
sorgung aus. Im Verhältnis zu den zu erwartenden Abgängen rücken jedoch zu wenige junge 
Ärztinnen und Ärzte nach, die in der hausärztlichen Versorgung tätig sein möchten. In der 
Folge können viele Hausarztsitze heute schon nicht nachbesetzt werden. 

Versorgungsengpässe vermeiden  

Der Nachwuchsmangel hat sowohl strukturelle als auch politische Gründe. Der hausärztliche 
Versorgungsbereich ist überproportional stark von dem allgemeinen Trend betroffen, dass die 
Niederlassung – konkret die Selbständigkeit in einer Einzelpraxis – für viele junge Ärztinnen 
und Ärzte kein attraktives Arbeitsmodell mehr darstellt. Besonders in ländlichen Regionen ist 
die hausärztliche Einzelpraxis jedoch nach wie vor die dominante Versorgungsform. Hinzu 
kommt, dass der ländliche Raum auch aufgrund fehlender Infrastrukturangebote im Gegensatz 
zu Städten und Ballungsräumen als mögliches Tätigkeits- beziehungsweise Niederlassungs-
gebiet immer seltener in Betracht kommt. Aus Sicht des Spitzenverbandes Fachärzte Deutsch-
lands (SpiFa e.V.) muss die Landarztquote deshalb zwingend mit Maßnahmen flankiert wer-
den, die diese grundsätzlichen Probleme gleichermaßen adressieren.  

Erschwerend kommt hinzu, dass sowohl Teile der Politik als auch der Selbstverwaltung die 
hausärztliche Versorgung weiterhin als exklusive Aufgabe der Allgemeinmedizin begreifen. 
Das entspricht jedoch weder den Vorgaben des SGB V, noch spiegelt es die Versorgungsre-
alität in Deutschland angemessen wider. Fachärzte für Innere Medizin (ohne Schwerpunkt) 
sowie Kinder- und Jugendärzte machen mittlerweile fast vierzig Prozent der Hausärzte aus   
(s. Abbildung 1). 

 
1 Vgl. Kassenärztliche Bundesvereinigung, „Deutschlandweite Projektion 2030 – Arztzahlentwicklung in Deutsch-
land“ (Stand 05.10.2016). 
2 Vgl. Kassenärztliche Bundesvereinigung, „Statistische Informationen aus dem Bundesarztregister“ (Stand 
31.12.2019). 
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Quelle: Kassenärztliche Bundesvereinigung, Statistische Informationen aus dem Bundesarztregister, Stand 31.12.2019 

 

Fachärzte für Allgemeinmedizin sind zwar weiterhin die größte Gruppe innerhalb der Hausärz-
teschaft. Ihr Anteil nimmt im Verhältnis zu den anderen Fachgruppen jedoch ab, weil sich nicht 
ausreichend Ärztinnen und Ärzte für eine Weiterbildung im Fach Allgemeinmedizin entschei-
den, um die Zahl derer, die altersbedingt aus dem Beruf ausscheiden, aufzufangen. Die Innere 
Medizin hingegen erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit (s. Abbildung 2). 
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Abb. 1: Fachgruppen in der hausärztlichen Versorgung (2019)
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Quelle: Ärztestatistik der Bundesärztekammer / *Die Anzahl der Abschlüsse „Allgemeinmedizin“ enthält auch den damals beste-
henden Weiterbildungsabschluss „Innere Medizin und Allgemeinmedizin“ 

 

Infolgedessen entscheiden sich auch immer mehr Internisten für eine Tätigkeit im hausärztli-
chen Versorgungsbereich. Seit 2013 ist der Zahl der hausärztlichen Internisten um mehr als 
20 Prozent gestiegen (s. Abbildung 3). Der SpiFa e.V. geht davon aus, dass dieser positive 
Trend gemessen an den absoluten Zahlen noch deutlich verstärkt würde, wenn Internistinnen 
und Internisten als gleichberechtige Fachgruppe in der hausärztlichen Versorgung anerkannt 
und gefördert würden. 
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Abb. 2: Weiterbildungsabschlüsse nach Fachgruppe (2007-2018)

Allgemeinmedizin* Innere Medizin Kinder- und Jugendmedizin
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Quelle: Kassenärztliche Bundesvereinigung, Statistische Informationen aus dem Bundesarztregister 2013-2019 

 

Bislang werden Internisten und Kinderärzte bei der Konzeption von Lösungsstrategien jedoch 
häufig nicht einbezogen. Die Förderprogramme von Bund und Ländern zur Sicherstellung der 
hausärztlichen Versorgung richten sich in der Regel ausschließlich an (angehende) Fachärzte 
für Allgemeinmedizin. Darin besteht auch die große Schwäche des Masterplan Medizinstu-
dium 2020. Das sorgt für eine unnötige Verknappung bereits vorhandener ärztlicher Ressour-
cen. Die gewünschten Effekte für die Sicherstellung der Patientenversorgung werden nicht 
erreicht. 

Versorgungsqualität sicherstellen 

Internistinnen und Internisten sind auch qualitativ eine notwendige Fachgruppe in der haus-
ärztlichen Versorgung. Die Komplexität medizinischer Abläufe, die speziellen Probleme im hö-
heren Lebensalter sowie die zunehmende Multimorbidität der Patienten haben die Qualifikati-
onsanforderung an die hausärztliche Tätigkeit in den letzten Jahren verändert. Inhaltlich geht 
es weitgehend um Führung und Betreuung von Patienten mit chronischen und komplexen 
Krankheitsbildern. Dies ist gemäß ihrer Weiterbildung die originäre Aufgabe von Internistinnen 
und Internisten. Mehr als 80 Prozent aller akuten und chronischen Erkrankungen, die in der 
hausärztlichen Praxis behandelt werden, haben einen internistischen Bezug (z.B. Diabetes 
mellitus, Rheuma usw.). Auch die überwiegende Anzahl der Notfälle in Deutschland sind in-
ternistischer Natur (z.B. Herzinfarkt, Luftnot usw.). Insofern ist der Facharzt für Innere Medizin 
auch der geeignete Facharzt, diese Notfälle zu erkennen. 
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Abb. 3: Fachgruppen in der hausärztlichen Versorgung (2013-2019)

Allgemeinmediziner Internisten
Kinder- und Jugendärzte Praktische Ärzte
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Aus Sicht des SpiFa e.V. kann der drohende Versorgungsmangel nicht allein von Allgemein-
medizinern behoben werden. Eine flächendeckende Patientenversorgung kann nur gemein-
sam von Allgemeinmedizinern, Internisten (ohne Schwerpunkt) sowie Kinder- und Jugendärz-
ten sichergestellt werden. 

Landarztquote – grundsätzliche Überlegungen 

Der SpiFa e.V. sieht die Einführung einer Landarztquote kritisch. Die Landarztquote ist kein 
geeignetes Instrument, bereits bestehende Versorgungsengpässe im hausärztlichen Bereich 
kurz- und mittelfristig zu beseitigen. 

Mit der Verpflichtung von Medizinstudentinnen und -studenten setzt die Landarztquote grund-
sätzlich zum falschen Zeitpunkt an. Von Beginn des Studiums bis zur Beendigung der Weiter-
bildung vergehen im Schnitt 12-15 Jahre. Die gewünschten Effekte für die Versorgung werden 
im Optimalfall deshalb frühestens ab 2033 schrittweise eintreten. Um zeitnah Verbesserungen 
in der Versorgung herbeizuführen, müssen vorhandene Ressourcen deshalb besser mobili-
siert werden. Aus Sicht des SpiFa e.V. wäre die Ausweitung der ambulanten Weiterbildungs-
förderung nach § 75a Abs. 1 SGB V auf alle Facharztgruppen, die an der hausärztlichen Ver-
sorgung teilnehmen, eine sinnvolle ad hoc Maßnahme, um die positive Nachbesetzungsquote 
bei den hausärztlichen Internisten zu erhöhen und damit den gesamten Versorgungsbereich 
zu entlasten. 

Darüber hinaus haben die wenigsten jungen Menschen zu Beginn des Medizinstudiums eine 
Vorstellung, in welchem Fachgebiet oder Versorgungsbereich sie später tätig sein wollen. 
Diese konkreten Vorstellungen und Präferenzen entwickeln sich in der Regel erst im Verlauf 
des Studiums. Das Studium muss den Studentinnen und Studenten deshalb unvoreingenom-
men das Fach Humanmedizin in seiner gesamten Breite vermitteln. Die Landarztquote nimmt 
den Studierenden diese Entwicklungsmöglichkeiten und vermischt sozialrechtliche Vorgaben 
mit Ausbildungsinhalten. Weitaus sinnvoller wäre es, Studierende in fortgeschrittenen Studien-
abschnitten, die bereits ernsthaftes Interesse am hausärztlichen Versorgungsbereich bezie-
hungsweise einer Tätigkeit auf dem Land zeigen, mit strukturierten und guten Lehrangebote 
in diesem Bereich anzusprechen. Dazu gehört nach Meinung des SpiFa e.V. auch, Studie-
rende über die fachliche Vielfalt – d.h. Allgemeinmedizin, Innere Medizin und Kinder- und Ju-
gendmedizin – im hausärztlichen Bereich umfassend aufzuklären.  

Die Vermischung der Versorgungssituation mit der Zulassung zum Studium birgt zudem die 
Gefahr, dass Bewerberinnen und Bewerber die Quote nutzen, um überhaupt erst die Möglich-
keit zu erhalten, einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Damit steht die Zulassung zum Stu-
dium über dem genuinen Interesse, später als Hausärztin oder Hausarzt in einem unterver-
sorgten Gebiet tätig zu sein. Zudem wird mit der Einführung der Landarztquote ein Studien-
platz erstmalig käuflich. Auf den ersten Blick erscheint die Vertragsstrafe in Höhe von     
250.000 € zwar hoch. Gerade für Studentinnen und Studenten mit ausreichend finanziellen 
Mittel bietet sich jedoch die Möglichkeit, sich nach Erhalt der Approbation aus der 
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verpflichtenden Tätigkeit als Hausarzt herauszukaufen. Der SpiFa e.V. sieht darin eine Verlet-
zung einer sozialverträglichen Chancengleichheit.  

Schließlich konterkariert die Quote Versuche, ein positives Berufsbild zu vermitteln und ver-
stärkt den Eindruck, die ärztliche Tätigkeit auf dem Land sei so unattraktiv, dass nur noch 
Zwangsmaßnahmen helfen. Aus Sicht des SpiFa e.V. ist die Bereitschaft junger Ärztinnen und 
Ärzte, in den hausärztlichen Versorgungsbereich zu gehen, weiterhin ausreichend vorhanden. 
Die steigenden Zahlen der hausärztlichen Internisten untermauern diese Wahrnehmung.  

Die Bereitschaft, im ländlichen Raum tätig zu werden, ist kein grundsätzliches Problem des 
hausärztlichen Versorgungsbereiches. Sowohl die ambulante fachärztliche als auch die stati-
onäre Versorgung auf dem Land ist ebenfalls gefährdet. Es bedarf deshalb vielmehr Lösungs-
ansätze und Maßnahmen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen in ländlichen Regionen wieder 
attraktiver machen. 

Darüber hinaus verschärft die Landarztquote den Ärztemangel in anderen Versorgungsberei-
chen, wenn Studienplatzkapazitäten nicht ausgebaut werden. Eine Vorabquote sorgt lediglich 
für eine Verschiebung innerhalb der Ärzteschaft. Der SpiFa e.V. fordert das Land Hessen des-
halb mit Nachdruck auf, die Studienplätze im Fach Humanmedizin mindestens in dem Maße 
der geplanten Landarztquote auszubauen. 

Landarztquote versorgungsnah gestalten 

Sollte der Hessische Landtag ungeachtet der Kritik an der Landarztquote festhalten, warnt der 
SpiFa e.V. im Hinblick auf die Entwicklung der Arztzahlen im hausärztlichen Versorgungsbe-
reich mit Nachdruck davor, die Landarztquote in Hessen als exklusives Förderprogramm für 
die Allgemeinmedizin zu konzipieren. Vielmehr sollten alle Fachgruppen, die § 73 Abs. 1a 
(SGB V) an der hausärztlichen Versorgung teilnehmen, gleichberechtigt in die Maßnahme ein-
bezogen werden.  

Der SpiFa e.V. schlägt sodann vor, die Landarztquote in Hessen in Anlehnung an die Land-
arztquoten in Bayern und Nordrhein-Westfalen zu konzipieren. Beide Bundesländer haben ihre 
Landarztquoten entsprechend der Vorgaben im Sozialgesetzbuch gestaltet. Bewerberinnen 
und Bewerber, die sich im Rahmen der Landarztquote für den Studiengang Humanmedizin an 
den Hochschulen in der Trägerschaft des Landes Hessen bewerben, erhielten somit die Wahl-
möglichkeit, ihre Weiterbildung nach Erhalt der Approbation entweder im Fach Allgemeinme-
dizin, Kinder- und Jugendmedizin oder Innere Medizin (ohne Schwerpunkt) zu absolvieren. 
Damit würde aus Sicht des SpiFa e.V. den Studierenden mehr Raum für die persönliche Ent-
wicklung gegeben und die Attraktivität des Versorgungsbereiches deutlich gesteigert.  

Der SpiFa e.V. steht dem Land Hessen bei der Umsetzung einer entsprechenden Landarzt-
quote als Partner – z.B. bei der Durchführung der Auswahlgespräche – gerne zur Verfügung. 
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Grundsätzlich ist anzumerken, dass eine flächendeckende Grundversorgung von Haus- und 
Fachärzten nur durch eine bundeseinheitliche Regelung sichergestellt werden kann, die den 
Bereich der Grundversorgung durch Fachärzte für Allgemeinmedizin und weitere fachärztli-
che Gebiete fördert. Dies kann beispielsweise durch die Herausnahme der relevanten Be-
treuungs- und Koordinationsleistungen sowie die Leistungen, die mit der pauschalierten 
fachärztlichen Grundvergütung belegt sind, aus der Morbiditätsbedingten Gesamtvergütung 
(MGV) und Überführung in die Extrabudgetäre Gesamtvergütung (EGV) geschehen. Dabei 
werden feste Preise ohne Mengenbegrenzung vereinbart, um effiziente Anreize zu setzen 
und eine nachhaltige Stärkung der haus- und fachärztlichen Grundversorgungsleistungen zu 
realisieren. 
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II. Maßnahmen des Arbeitsentwurfes im Einzelnen 

Zulassungsvoraussetzungen 

In § 2 regelt der Gesetzgeber die Zulassungsvoraussetzungen. Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2a müs-
sen Bewerberinnen und Bewerber, die sich im Rahmen der sogenannten Landarztquote für 
den Studiengang Humanmedizin an den Hochschulen in der Trägerschaft des Landes Hessen 
bewerben, sich rechtlich verpflichten, nach Erhalt der Approbation ihre Weiterbildung in der 
Facharztrichtung Allgemeinmedizin zu absolvieren. 

SpiFa: 

Die aktuelle Regelung sieht keine Einbindung der Fächer Innere Medizin sowie Kinder- und 
Jugendmedizin vor. Bewerberinnen und Bewerber haben damit nicht die Möglichkeit, ihre Wei-
terbildung in der Facharztrichtung Innere Medizin (ohne Schwerpunkt) oder Kinder- und Ju-
gendmedizin zu absolvieren, obwohl diese Fachgruppen gleichermaßen an der hausärztlichen 
Versorgung teilnehmen. § 2 Abs. 1 Nr. 2a steht damit im direkten Widerspruch zum SGB V. 

Zudem spiegelt die exklusive Verpflichtung der Bewerberinnen und Bewerber auf eine Weiter-
bildung in der Facharztrichtung Allgemeinmedizin die Versorgungsrealität in Deutschland nicht 
angemessen wider. Die Attraktivität des hausärztlichen Versorgungsbereiches wird dadurch 
geschmälert. 

Der SpiFa e.V. lehnt die Regelung gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2a Gesetzentwurf zur Sicherstellung 
der hausärztlichen Versorgung in Hessen ab und schlägt folgende Änderungen vor:  

§ 2 Abs. 1 Nr. 2a wird wie folgt geändert: 

unverzüglich nach Erhalt der Approbation eine fachärztliche Weiterbildung zu absolvie-
ren, die nach § 73 Absatz 1a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche 
Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 
2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. August 2017 (BGBl. I 
S. 3214) geändert worden ist, zur Teilnahme an der hausärztlichen Versorgung be-
rechtigt, und 
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Bewerbungs- und Auswahlverfahren 

In § 5 regelt das Gesetz das Bewerbungs- und Auswahlverfahren. Gemäß § 5 Abs. 3 findet 
eine Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber nur dann statt, wenn die Anzahl der Bewer-
berinnen und Bewerber die Zahl der verfügbaren Studienplätze im Rahmen der Landarztquote 
gemäß § 2 Abs. 1 übersteigt. 

SpiFa e.V.:  

Mit der angestrebten Regelung erfolgt keine besondere Eignungsprüfung, sofern die Anzahl 
der Bewerberinnen und Bewerber die vorgesehene Studienkapazität nach § 2 Abs. 1 nicht 
übersteigt. Eine umfassende Eignungsprüfung greift damit erst, wenn die Anzahl der Bewer-
bungen für die verfügbaren Studienplätze überschritten wird. Eine Zuteilung von Studienplät-
zen nach § 2 Abs. 1 ohne Auswahlprüfung kann jedoch nicht im Sinne der Qualität sein und 
muss nachgebessert werden. 

Der SpiFa e.V. lehnt die Regelungen gemäß § 5 Abs. 3 Gesetzesentwurf zur Sicherstellung 
der hausärztlichen Versorgung in Hessen ab und schlägt folgende Änderung vor: 

§ 5 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

Zur Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber auf die Studienplätze, die aufgrund 
der Quote gemäß § 2 Abs. 1 für das jeweilige Semester zur Verfügung stehen, findet 
ein entsprechendes Auswahlverfahren durch die zuständige Stelle statt. 
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Der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e.V. (SpiFa) setzt sich zusammen aus: 

Ordentliche Mitglieder: Akkreditierte Labore in der Medizin e.V (ALM), Bundesverband Am-
bulantes Operieren e.V. (BAO), Berufsverband Deutscher Anästhesisten e.V. (BDA), Bun-
desverband der Belegärzte e.V. (BdB), Berufsverband Deutscher Internisten e.V. (BDI), Bun-
desverband Niedergelassener Kardiologen e.V. (BNK), Bundesverband Reproduktionsmedi-
zinischer Zentren Deutschlands e.V. (BRZ), Berufsverband der Augenärzte Deutschlands 
e.V. (BVA), Berufsverband Niedergelassener Chirurgen e.V. (BNC), Berufsverband der Deut-
schen Dermatologen e.V. (BVDD), Berufsverband Deutscher Humangenetiker e.V. (BVDH), 
Berufsverband der Deutschen Urologen e.V. (BvDU), Bundesverband Niedergelassener Dia-
betologen e.V. (BVND), Berufsverband der Frauenärzte e.V. (BVF), Berufsverband Nieder-
gelassener Gastroenterologen Deutschlands e.V. (bng), Berufsverband der Niedergelasse-
nen Hämatologen und Onkologen in Deutschland e.V. (BNHO), Deutscher Berufsverband 
der Hals-Nasen-Ohrenärzte e.V. (BVHNO), Berufsverband der Fachärzte für Orthopädie und 
Unfallchirurgie e.V. (BVOU), Bundesverband der Pneumologen e.V. (BdP), Bundesverband 
für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie e.V. (BDPM), Berufsverband 
der Rehabilitationsärzte Deutschlands e.V. (BVPRM), Berufsverband Deutscher Rheumato-
logen e.V. (BDRh), Deutscher Facharztverband e.V. (DFV), Deutscher Berufsverband der 
Fachärzte für Phoniatrie und Pädaudiologie e.V. (DBVPP), Deutsche Gesellschaft für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie e.V. (DGMKG), Berufsverband Niedergelassener Gynäkologi-
scher Onkologen in Deutschland e.V. (BNGO), Berufsverband Deutscher Nuklearmediziner 
e.V. (BDNukl), Berufsverband Deutscher Neurochirurgen e.V. (BDNC), Deutsche Gesell-
schaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen e. V. (DGPRÄC). 

Assoziierte Mitglieder: MEDI GENO Deutschland e.V. (MEDI), Verband der niedergelasse-
nen Ärzte Deutschlands e.V. (NAV-Virchow-Bund), Verband der Privatärztlichen Verrech-
nungsstellen e.V. (PVS Verband). 

55



 

1 
 

   

  

 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme Prof. Dr. W. Weidner 
 

(Dekan Fachbereich Medizin der Justus-Liebig-Universität Gießen) 
 

Bezug: Gesetzentwurf zur Sicherstellung der hausärztlichen 
Versorgung in Hessen 

 
 
 

„JLU-Konzept (Campus Gießen/Campus Kerckhoff)“ 
zur Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten in der ländlichen Region 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Datum: 14.05.2020 
Ansprechpartnerin: Frau Cornelia Scheld 

Sekretariat des Dekans des Fachbereichs Medizin 
der Justus-Liebig-Universität Gießen 

Medizinisches Lehrzentrum 
Lehrgebäude und Dekanat, Seltersberg 

Klinikstraße 29 (Raum 129) 
35392 Gießen 

Tel.: +49 (0)641-99-48013 
Fax: +49 (0)641-99-48009 

E-Mail: Dekanat@fb11.uni-giessen.de  
 
 

56



 

2 
 

 
Sehr geehrter Herr Vorsitzende, 
meine Damen und Herren, 
 
 

a) Ausgangslage 
Die JLU Gießen und ihr Fachbereich Medizin sehen die Bekämpfung des Ärzteman-
gels in ländlichen Regionen als eine der großen Herausforderungen des Gesundheits-
wesens an. Dabei ist insbesondere die ländliche Nachbesetzung entsprechender 
Hausarztsitze schwierig.  
 
Nachfolgend möchten wir Gründe benennen, dass zukünftigen Ärztinnen und Ärzten 
eine landärztliche Tätigkeit als Hausarzt in der ländlichen Region nicht attraktiv er-
scheint. 
 
Folgende medizinische und strukturelle Punkte sollen hier angesprochen werden: 
 

 Die Notwendigkeit der Alleinentscheidung in der medizinischen Notfall-Situation 
(z.B. kein Konsil möglich, nicht ausreichende digitale Beratung). Dies ist eine 
Situation, die in der Weiterbildung nicht auftritt.  

 Die evtl. fehlende Expertise für lebensbedrohliche Krankheiten durch eine nicht 
ausreichende Ausbildung während des Medizinstudiums bzw. mangelhafter 
Weiterbildung (z.B. bei kardiovaskulären und neurovaskulären Notfällen, 
Krebserkrankungen, rheumatischen Erkrankungen, Diabetes mellitus, Depres-
sionen und anderen psychischen Erkrankungen, etc.).  

 Eine mangelnde Fort- und Weiterbildungsmöglichkeit mit regelmäßiger Rotation 
in kooperierenden Kliniken mit gesicherter Vertretungsmöglichkeit. 

 Eine fehlende digitale Netzwerkstruktur (Telemedizin, Digitalpaten) für o.g. klini-
sche Fragen. 

 Die fehlende Partizipationsmöglichkeit an wissenschaftlichen Projekten im 
Rahmen der Versorgungsforschung. 

 
 
Aufgrund dieser Situation hat die Bundesärztekammer als einen Lösungsansatz den 
Aufwuchs an Studienplätze eingefordert, der eine besondere Präferenz für Studien-
plätze in der Allgemeinmedizin mit einem abgestimmten Ausbildungskonzept vorsieht. 
Derzeit wird von einer Quotierung für Landärzte ausgegangen. In diesem Zusammen-
hang verweisen wir auch auf den Antrag der Allgemein- und Primärärztlichen Institute 
der Goethe-Universität Frankfurt, der JLU Gießen und Philipps-Universität Marburg zur 
Etablierung eines hessischen Schwerpunktcurriculums („Landarzttrack“) für alle Studie-
rende (Landarztquote – der hessische Weg). 
Aus Sicht der JLU kann die Einführung einer festen Landarztquote nur ein ergänzen-
des Instrument für die langfristige Verbesserung der hausärztlichen Versorgung in 
ländlichen Regionen sein. Grundsätzlich sind wir überzeugt, dass ein strukturiertes 
Ausbildungskonzept in Lehre und Forschung verbunden mit standardisierten Möglich-
keiten der Weiterbildung angeboten werden muss, damit berufsbeginnende Medizi-
ner*innen im Anschluss an das Studium mit allgemeinmedizinischem Schwerpunkt auf 
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eine strukturierte Weiterbildung mit Ausrichtung auf eine primärärztliche Tätigkeit (All-
gemeinmedizin, Pädiater, hausärztlich tätiger Internist) setzen können.  
 
Hier setzt das JLU-Konzept1 (Campus Gießen/Campus Kerckhoff) eines 3-
jährigen Pilotprojektes an, das in den nächsten 3 Jahren durch zusätzliche Lan-
desmittel unterstützt wird. 
 
 

b) Lösung 
An der JLU setzen wir bereits während der Ausbildung auf die Einbindung von Studie-
renden in unsere regionalen Netzwerke an Standorten im ländlichen Raum. Durch den 
sogenannten (und in vielen anderen Bereichen durch entsprechende Absolventenstu-
dien empirisch nachgewiesenen) „Klebeeffekt“ sollen zukünftige Ärztinnen und Ärzte 
bereits frühzeitig an die Region gebunden werden. Entscheidend hierfür ist, dass die 
JLU Gießen und ihr Fachbereich Medizin bereits 2018 einen Campus Kerckhoff am 
Kerkhoff-Klinikum Bad Nauheim eingerichtet hat. Zum einen bietet diese Kooperation 
vielfältige und bereits intensiv genutzte Verbindungen in die überwiegend ländliche 
Umgebung, zum anderen ermöglicht diese eine Ergänzung des Lehr- und Forschungs-
portfolios der JLU, durch Bereiche, die in Bad Nauheim zusätzlich angeboten werden 
(z.B. Kardiologie, Kardiochirurgie, Rheumatologie und physikalische Medizin, Diabetes 
mellitus). Diese bilden mit den Gießener Schwerpunkten Herzmedizin, Lungenerkran-
kungen, Onkologie, Pädiatrie, Infektionsmedizin, Psychische Erkrankungen etc. die 
gesamte Palette der bekannten, für die hausärztliche Tätigkeit besonders wichtigen 
Volkskrankheiten ab.  
 
Darüber hinaus verfügt die JLU Gießen und ihr Fachbereich Medizin über ein umfang-
reiches Netzwerk von regionalen Lehrkrankenhäusern und Schwerpunktpraxen, das 
vom Studiendekanat und dem Institut für Primärärztliche Versorgung und Hausärztliche 
Medizin des Fachbereichs Medizin der JLU Gießen koordiniert und proaktiv genutzt 
wird, um im Anschluss an das Studium an der JLU eine strukturierte Facharztausbil-
dung der Allgemeinmedizin innerhalb dieses Netzwerks zu fördern. Die bereits im Stu-
dium aufgebaute Bindung zur Region wird hiermit weiter gefestigt, mit dem Ziel, junge 
Medizinerinnen und Mediziner letztlich langfristig in der Region zu halten. Ein überwie-
gend klinisches Netzwerk besteht auch am Kerckhoff-Klinikum.  
 
Das Institut für medizinische Informatik (IMI) des FB Medizin hat eine eigene daten-
schutzkonforme Videokonferenzlösung am Fachbereich Medizin etabliert, die für die 
Ausbildung in unterschiedlichsten Lehrformen (z.B. am Krankenbett oder in der Praxis) 
genutzt werden kann.   
 
Das Kompetenzzentrum für Telemedizin und eHealth Hessen (HSMI gefördert), das 
von der JLU und THM geführt wird, berät hessenweit Praxen im ländlichen Raum in 
der Digitalisierung.  Dabei soll zukünftig ein gemeinschaftliches Konzept zur inhaltli-
chen Neuausrichtung und Weiterentwicklung mit dem Schwerpunkt, die landärztliche 
Versorgung digital zu unterstützen, etabliert werden. 
 
                                                 
1 Schreiben von Herrn Prof. J. Mukherjee (Präsident JLU) an Frau Staatsministerin A. Dorn, HMWK, 
vom 20.05.2019 
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Welche Vorteile bietet dieses abgestimmte Konzept für Lehre und Forschung und klini-
sche Ausbildung für Studierende und Weiterbildung angehender Ärzte*innen im regio-
nalen Verbund Mittelhessen: 
 

 An der JLU Gießen ist bereits jetzt nach den Vorgaben des noch nicht umge-
setzten Masterplans Medizinstudium 2020 ein Lehrkonzept – Primärärztliche, 
Hausärztliche und Allgemeinmedizinische Medizin - für das Studium etabliert 
worden. Dieses wird longitudinal mit Beginn in der Vorklinik bis in die Klinik u.a. 
unter Einbeziehung von Lehrbeauftragten (niedergelassenen Allgemeinärzte) 
realisiert. In diesem Zusammenhang wird noch einmal auf die o.g. Initiative zu 
einem Schwerpunktcurriculum („Landarzttrack“) aller hessischen Institute für 
Allgemeinmedizin und Primärärztliche Versorgung verwiesen.   

 Eine Besonderheit dieses Konzeptes ist, dass die hausärztliche Tätigkeit auf 
dem Land nicht nur dem Arzt für Allgemeinmedizin vorbehalten sein soll, son-
dern das auch praktisch tätige Kinderärzte (Abdeckung der Kinder- und Ju-
gendmedizin) und allgemeinmedizinisch praktizierende Internisten (Abdeckung 
unterschiedlichster Organsysteme wie Herz-Kreislauf, Magendarmtrakt, Stoff-
wechsel) landärztlich arbeiten könnten.  

 Alle Studierende werden mit Beginn des Studienantrittes digital geschult. Der-
zeit wird mehr als 80 % der medizinischen Inhalte am FB Medizin digital ange-
boten. Telemedizinische Instrumente sind mit der THM (Telkos, Videokonferen-
zen, digitaler Unterricht in Kleingruppen mit Übertragung) etabliert worden (s.o). 
Darüber hinaus sollen im beantragten „Digitalen Netzwerk Landarzt in Hessen“ 
(mit HMWK) an allen hessischen Medizin-Standorten spezielle Unterrichtsräu-
me mit digitalem Konferenzmöglichkeiten, auch für den Standort Campus 
Kerckhoff, eingerichtet werden. 

 Inhaltlich bietet die Zusammenarbeit mit der Kerckhoff-Klinik Bad Nauheim eine 
vertiefte studentische Ausbildung für Krankheitsbilder an, die landärztlich von 
besonderer Tragweite sind: Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems (mit 37 % 
derzeit Haupttodesursache in Deutschland), Krankheiten des Atmungssystems 
(mit 7,3 % ansteigende Todesrate – Covid), Volkskrankheiten wie Diabetes 
mellitus und metabolische Störungen sowie rheumatische Erkrankungen. Der 
Gießener Campus würde die besondere Expertise in der Onkologie (Erwachse-
nen- und Kinderonkologie) beisteuern und andere Bereiche abdecken können 
(u.a. neuropsychiatrische Erkrankungen u.a. Demenz, spezielle pädiatrische 
Erkrankungen, Infektionserkrankungen mit Impfprophylaxe, Grundlagen der In-
fektionsepidemiologie mit Hospitalinfektionen, virale „Emergency“ Infektionen). 

 Ein Erfolg dieser inhaltlichen und strukturellen Überlegungen ist unabdingbar 
damit verbunden, interessierten Studierenden nach Erlangung der Approbation 
die Möglichkeit zu eröffnen, bei bereits aus dem Studium bekannten beteiligten 
klinischen Partnern (UKGM, Kerckhoff-Klinik, Lehrkrankenhäuser, Praxisnetz-
werke) eine gesicherte, strukturierte Weiterbildung mit Ausrichtung für eine 
landärztliche Tätigkeit beginnen zu können. Dies beinhaltet die zur Verfügung 
Stellung von Weiterbildungsplätzen mit einem entsprechenden Rotationssystem 
in der Region sowie die Sicherstellung des Übergangs zwischen Krankenhaus-
Abteilungen und Ausbildungspraxen. Eine anhaltende Einbindung in die digita-
len Netzwerke muss gesichert sein, diese mit dem Ziel insbesondere telemedi-
zinisch in der Tätigkeit als Landarzt weiterarbeiten zu können. Eine entspre-
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chende Absprache wurde bereits mit der Ärztlichen Direktion des UKGM und 
des Kerckhoff-Klinikums getroffen.  

 Gemeinsam mit dem Institut für primärärztliche Versorgung und hausärztliche 
Medizin am Fachbereich Medizin der JLU soll unter Nutzung der Forschungs-
strukturen des Campus Gießen/Kerckhoff die gesundheitliche Versorgungsfor-
schung über ein Netzwerk von Lehr- und Forschungspraxen regional in der 
ländlichen Region aufgebaut werden. Studierende sollen frühzeitig, evtl. auch 
im Rahmen eines Promotionsprojektes an Forschungsthemen herangeführt 
werden, um dann auch als Landarzt in enger Kooperation mit dem FB Medizin 
an gesundheitlicher Versorgungsforschung auf dem Boden evidenzbasierter 
Medizin mit zu arbeiten. Die o.g. digitalen Instrumente befördern diese Zielset-
zung.  

 
 

Fazit: 
Zusammenfassend setzt das entsprechende Ausbildungs- und Weiterbildungspro-
gramm - Landarzt Bad Nauheim/Gießen - auf eine Vernetzung der studentischen 
Ausbildung mit Fokus auf eine allgemeinmedizinische Tätigkeit und eine entspre-
chende klinische Weiterbildung an den genannten regionalen Standorten und 
Netzwerken. Für die Lehre wird das Institut für Primärärztliche Versorgung in Gie-
ßen in Abstimmung mit den anderen allgemeinärztlichen Standorten (s.o.) das be-
reits vorliegende Schwerpunktprogramm vom 1.-10. Semester organisieren. In der 
Kooperation mit der THM ist eine begleitende Integration von eHealth-Modulen und 
telemedizinischen Instrumenten vorgesehen. Dieses Konzept ist aus unserer Sicht 
geeignet, die persönliche Identifikation von zukünftigen Ärztinnen und Ärzten in der 
Region zu befördern. 

 
 
 

c) Befristung 
Dieses geschilderte Projekt Landarzt Bad Nauheim/Gießen wird im Rahmen eines Pi-
lotprojektes gemeinsam von der JLU Gießen mit ihrem Fachbereich Medizin und dem 
Campus Kerckhoff in Kooperation mit der THM bis 2023 umgesetzt werden. Klinische 
Partner sind das UKGM und das Kerckhoff-Klinikum. Zentral steuernd sind das Deka-
nat des Fachbereichs Medizin, das Institut für Primärärztliche Versorgung und Haus-
ärztliche Medizin der JLU Gießen, das Dekanat des Fachbereichs Gesundheit der 
THM, der Ärztliche Direktor der UKGM GmbH – Standort Gießen sowie die Ärztliche 
Geschäftsführung des Kerckhoff-Klinikums Bad Nauheim. 
 
 
 

d) Finanzielle Auswirkungen 
Erste Vorstellungen zu einem konkreten Finanzierungsbedarf sind bereits entwickelt 
und umfassen insbesondere eine personelle Unterstützung für die Träger der studenti-
schen Ausbildung an den verschiedenen Standorten. Weiter ist darauf hinzuweisen, 
dass für die Einrichtung von Ausbildungsplätzen für die Hausärztliche Medizin Zuwen-
dungen der regionalen Kassenärztlichen Vereinigung angekündigt worden sind.  
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Das Pilotprojekt der JLU Gießen und ihres Fachbereichs Medizin, wird im Rahmen der 
Strukturbeihilfe Kerckhoff - Sonderzuwendung Institutionalisierungsbeihilfe Kerckhoff - 
für die Jahre 2021-2023 landesseitig unterstützt 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
 

 
 
Prof. Dr. W. Weidner 
Dekan FB Medizin 
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Als Krankenhäuser sind wir in der Facharztweiterbildung engagiert und erleben häufig, dass es 
im Laufe der mehrjährigen Assistenzarztzeit an unseren Kliniken zu einer Verschiebung der Be-
rufsziele (statt initial beispielsweise Hausarzt dann Facharzt X, oder statt Berufszielwunsch 
Facharzt Y dann Facharzt Z) kommt. Aus unserer Sicht ist es daher lebensfremd, zusätzliche (re-
al, hier eigentlich nur ausgeführt: vorab vergebene) Studienplätze auf die in diesem Geset-
zesentwurf angedachte (letztlich: strafbewährte) Weise zuzuordnen. Nach unserer Wahrneh-
mung ist die Lebenswirklichkeit angehender Medizinstudenten vielfältig und ist vor Beginn des 
Studiums die Fokussierung auf ein Gebiet noch nicht klar und vor allem nicht „unveränderlich“ 
ausgeprägt. Erst während der Studiums bzw. nach der Approbation im Rahmen der Fachweiter-
bildung in Klinik und Praxen reift und prägt sich bei vielen die endgültige Fokussierung aus.  

 

Ein weiterer genereller Punkt ist aus unserer Sicht – ohne uns hierzu vertiefte Expertise anma-
ßen zu wollen – die (europarechtlich gebotene) Unvereinbarkeit einer solchen Regelung mit 
der Freizügigkeit als Arbeitnehmer bzw. mit der Berufsausübungsfreiheit. Aus den Erfahrun-
gen in unseren Krankenhäusern zur Beschränkungen der Rückforderbarkeit von Aus- bzw. Wei-
terbildungskosten (deutliche Limitierung durch die Rechtsprechung – s. etwa auch die stRspr 
zur Pilotenausbildung – im Hinblick auf zeitliche Bindungen und bereits bei deutlich geringen 
Kosten) schlussfolgern wir, dass die hier angedachten maximal als Vertragsstrafe zurück zu for-
dernden Summen niemals einbringlich gemacht werden können. Daran dürfte nach hiesiger 
Einschätzung auch ein öffentlich-rechtlicher Vertrag nichts ändern.  

Hinzu kommt, dass es auch andere (medizinferne bzw. jedenfalls nicht kurative) Berufsaus-
übungen von Absolventen des Medizinstudium gibt, die zu keinen Rückforderungen verpflich-
ten (in Behörden, in der Beratung oder etwa in der Forschung usw.). Das könnte unter Gleich-
heitsgrundsätzen problematisiert werden, weil sich diese Branchen regelhaft auch nicht (direkt) 
an der Finanzierung dieser Studienplätze beteiligen.  

 

Wir bitten schließlich zu bedenken, dass die Wirkung des vorliegenden Gesetzesentwurfs erst 
mit deutlich über 10 Jahren Verzögerung (Studium und daran anschließende Weiterbildung) 
sichtbar werden würden. Das halten wir vor dem Hintergrund der sich aktuell andeutenden 
Veränderungen in der Gesundheitsversorgung für problematisch. Wir vermögen nicht abzu-
schätzen, ob es in mehr als einer Dekade eine der heutigen Bedarfsplanung vergleichbare Rege-
lung der KV Hessen gibt, die Regionen (§2 Abs 2 lit. b des vorliegenden Entwurfs spricht von 
„Gebieten“) mit Unterversorgung ausweist. Es könnte zum einen sein, dass sich in diesem Zeit-
raum bisherige Krankenversorgungsstrukturen auf der einen Seite und die (bisherige) ambulan-
te Schiene der Ärzte der Kassenärztlichen Vereinigung deutlich angenähert haben, es z.B. „flui-
de“ Modelle gibt bzw. die (bislang recht starren) Grenzen zwischen den (Finanzierungs-
)Systemen gebrochen sind. Das könnte aus unserer Sicht etwa durch eine veränderte (KV-
interne) Planung erfolgen, wie auch dadurch, dass sich Teile der bisherigen stationären Medizin 
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